
765 G 3229 

Gesetz- und Verordnungsblatt 
FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

57.Jahrgang Ausgegeben zu Düsseldorf am 23. Dezember 2003 Nummer 57 

Glied.- Datum Inhalt Seite 
Nr. 

1110 16. 12. 2003 Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und zur Änderung anderer Gesetze . . . . . 766 
1111 
1112 
201 
2023 
2251 
232 
793 
81 
83 
91 

20320 16. 12. 2003 Sechste Verordnung zur Änderung der Besoldungszuständigkeitsverordnung NRW . . . . . . . . . . . . . . . 781 

223 16. 12. 2003 Gesetz zur Änderung des Kunsthochschulgesetzes sowie zur Änderung des Hochschulgesetzes . . . . . 772 

232 17.12.2003 Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches in !'.TRW........................................ 784 

33 16. 12. 2003 Gesetz über die SeUbahnen in Nordrhein-Westfalen (SeilbG NRW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774 

93 16. 12. 2003 Gesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Freistaat Thüringen und dem Land Nordrhein-Westfalen 
über die Zugehörigkeit der Steuerberater und Steuerberaterinnen des Freistaats Thüringen zum 
Versorgungswerk der Steuerberater im Land NRW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 

Die neue CD-Rom „SGV. NRW.", Stand 1. Juli 2003, ist Ende Juli erhältlich. 

Bestellformulare finden sich in den Nummern 3 und 4 des GV NRW. 1999, ebenso im Internet-Angebot. 

Hinweis: 
Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verordnun­
gen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBL NRW. veröffentlichten 
Erlasse stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung. 

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
den kostenlosen Service im Internet unter der genannten Adresse. Dort finden Sie Links zu vielen quali­
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 



766 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 57 Yom 23. Dezember 2003 

1110 
1111 
1112 
201 
2023 
2251 
232 
793 
81 
83 
91 

Gesetz 
zur Gleichstellung von Menschen 

mit Behinderung und zur 
Änderung anderer Gesetze 

Vom 16. Dezember 2003 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Gleichstellung von Menschen 

mit Behinderung und zur 
Gleichstellung anderer Gesetze 

Inhaltsübersicht 

Artikel 1 
Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zur 

Gleichstellung von Menschen mit Behindenmg 
(Behindertengleichstellungsgesetz 

Nordrhein-Westfalen - BGG NRW) 
Artikel 2 

Änderung des Landeswahlgesetzes 

Artikel 3 
Änderung des Kommunalwahlgesetzes 

Artikel 4 
Änderung des Straßen- und Wegegesetzes 

Artikel 5 
Änderung des Landesfischereigesetzes 

Artikel 6 
Änderung der Landesbauordnung 

Artikel 7 
Änderung des Gesetzes zur Durchführung der Kriegs­

opferfürsorge und des Schwerbehindertengesetzes 

Artikel 8 
Änderung von Verordnungen 

Artikel 9 
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Artikel 10 
Schlussvorschriften 

Artikel 11 
Änderung des Gesetzes über das Verfahren 

bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid 

201 

Artikel 12 
Änderung der Gemeindeordnung 

Artikel 13 
In-Kraft-Treten 

Artikel 1 

Gesetz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung 

(Behindertengleichstellungsgesetz 
Nordrhein-Westfalen -BGG NRW) 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Ziel des Gesetzes/Geltungsbereich 

§ 2 Frauen mit Behinderung 

§ 3 Behinderung, Benachteiligung 

§ 4 Barrierefreiheit 

§ 5 Zielvereinbarungen 

§ 6 Verbandsklage 

Abschnitt 2 
Verpflichtung zur Gleichstellung und Barrierefreiheit 

§ 7 Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr 

§ 8 Verwendung der Gebärdensprache 

§ 9 Gestaltung von Bescheiden. amtlichen Informatio­
nen und Vordrucken 

§ 10 Barrierefreie Informationstechnik 

Abschnitt 3 
Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderung 

§ 11 Aufgabenübertragung, Rechtsstellung 

§ 12 Aufgaben 

§ 13 Wahrung der Belange von Menschen mit Behinde­
rung auf örtlicher Ebene 

§ 14 Berichte 

Abschnitt 4 
Berichtspflichten 

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Ziel des Gesetzes/Geltungsbereich 

(1) Ziel des Gesetzes ist es. die Benachteiligung von 
Menschen mit Behinderung zu beseitigen und zu verhin­
dern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft zu 
gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebens­
führung zu ermöglichen. Dabei wird besonderen Bedürf­
nissen Rechnung getragen. 

(2) Dieses Gesetz gilt für die Dienststellen und Ein­
richtungen des Landes, der Gemeinden und Gemeinde­
verbände und der sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Körperschaften. Anstalten und Stiftun­
gen des öffentlichen Rechts, für die Eigenbetriebe und 
Krankenhäuser des Landes, der Gemeinden und Gemein­
deverbände, für die Hochschulen, den Landesrechnungs­
hof, die Landesbeauftragte und den Landesbeauftragten 
für den Datenschutz, den Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
des Landes Nordrhein-Westfalen und sonstige Landesbe­
triebe im Sinne des§ 14a Landesorganisationsgesetz und 
für den Westdeutschen Rundfunk Köln. Für den Landtag 
und für die Gerichte sowie für die Behörden der Staats­
anwaltschaften gilt dieses Gesetz, soweit sie Verwal­
tungsaufgaben wahrnehmen. Die in den Sätzen 1 und 2 
Genannten sind verpflichtet, aktiv auf das Erreichen des 
Zieles hinzuwirken. Sie sollen hierzu eng mit den Orga­
nisationen und Verbänden der Menschen mit Behinde­
rung zusammenarbeiten. Soweit Dritte Aufgaben wahr­
nehmen oder Angebote bereitstellen, die auch im erhebli­
chen Interesse der in den Sätzen 1 und 2 Genannten lie­
gen, sollen diese darauf hinwirken, dass die Dritten die 
Anforderungen des § 4 erfüllen. 

§ 2 
Frauen mit Behinderung 

Zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern sind die besonderen Belange von Frauen 
mit Behinderung zu berücksichtigen und Benachteiligun­
gen zu beseitigen. Dazu werden auch besondere Maßnah­
men zur Förderung der tatsächlichen Gleichstellung von 
Frauen mit Behinderung ergriffen. 
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§ 3 
Behinderung, Benachteiligung 

(1) Menschen haben eine Behinderung, wenn ihre kör­
perlichen Funktionen, geistige Fähigkeiten oder seelische 
Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 
sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen 
Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft beeinträchtigt ist. 

(2) Eine Benachteiligung im Sinne dieses Gesetzes 
liegt vor, wenn Menschen mit Behinderung aufgrund 
ihrer Behinderung im Vergleich zu Menschen ohne Behin­
derung unterschiedlich behandelt werden und dadurch in 
der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesell­
schaft oder in ihrer selbstbestimmten Lebensführung 
unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt werden, ohne 
dass hierfür zwingende Gründe vorliegen. Die in § 1 
Abs. 2 Sätze 1 und 2 Genannten dürfen Menschen mit 
Behinderung nicht benachteiligen. 

(3) Macht ein Mensch mit Behinderung eine Benach­
teiligung im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 durch einen der 
in§ 1 Abs. 2 Satz 1 Genannten glaubhaft, so muss jener 
beweisen, dass eine Benachteiligung nicht vorliegt, für 
die Benachteiligung zwingende Gründe vorliegen oder 
dass nicht durch die Behinderung bedingte, sachliche 
Gründe vorliegen. 

§ 4 
Barrierefreihei t 

Barrierefreiheit ist die Auffindbarkeit, Zugänglichkeit 
und Nutzbarkeit der gestalteten Lebensbereiche für alle 
Menschen. Der Zugang und die Nutzung müssen für 
Menschen mit Behinderung in der allgemein üblichen 
Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich 
ohne fremde Hilfe möglich sein; hierbei ist die Nutzung 
persönlicher Hilfsmittel zulässig. Zu den gestalteten 
Lebensbereichen gehören insbesondere bauliche und 
sonstige Anlagen, die Verkehrsinfrastruktur, Beförde- · 
rungsmittel im Personennahverkehr, technische Ge­
brauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbei­
tung, akustische und visuelle Informationsquellen sowie 
Kommunikationseinrichtungen. 

§ 5 
Zielvereinbarungen 

(1) Zur Herstellung der Barrierefreiheit sollen, soweit 
nicht besondere gesetzliche Vorschriften entgegen stehen, 
Zielvereinbarungen zwische:q den nach§ 13 des Gesetzes 
zur Gleichstellung behinderter Menschen (BGG) aner­
kannten Verbänden oder deren nordrhein-westfälischen 
Landesverbänden einerseits und kommunalen Körper­
schaften. deren Verbänden und Unternehmen anderer­
seits für· ihren jeweiligen sachlichen und räumlichen 
Organisations- oder Tätigkeitsbereich getroffen werden. 
Soweit Verbände nach Satz 1 nicht vorhanden sind. kön­
nen dies auch landesweite und örtliche Verbände von 
Menschen mit Behinderung sein. Die Verbände können 
die Aufnahme von Verhandlungen über Zielvereinbarun­
gen verlangen. 

(2) Zielvereinbarungen zur Herstellung von Barriere­
freiheit enthalten insbesondere 

1. die Bestimmung der Vereinbarungspartner und Rege­
lungen zum Geltung~bereich und zur Geltungsdauer, 

2. die Festlegung von Mindestbedingungen, wie gestal­
tete Lebensbereiche im Sinne von § 4 künftig zu ver­
ändern sind, um dem Anspruch von Menschen mit 
Behinderung auf Zugang und Nutzung zu genügen, 

3. den Zeitpunkt oder einen Zeitplan zur Erfüllung der 
festgelegten Mindestbedingungen. 

(3) Ein Verband nach Absatz 1, der die Aufnahme von 
Verhandlungen verlangt, hat dies gegenüber dem Zielyer­
einbarungsregister (Absatz 5) unter Benennung von Ver­
handlungsgegenstand und Verhandlungsparteien anzu­
zeigen. Das für die Behindertenpolitik federführende 
Ministerium gibt diese Anzeige auf seiner Internetseite 
bekannt. Innerhalb von vier Wochen nach der Bekannt­
gabe haben andere Verbände im Sinne des Absatzes 1 das 
Recht, den Verhandlungen durch Erklärung gegenüber 
den bisherigen Verhandlungsparteien beizutreten. Nach-

dem die beteiligten Verbände eine gemeinsame Verhand­
lungskommission gebildet haben oder feststeht, dass nur 
ein Verband verhandelt. sind die Verhandlungen binnen 
vier \Vochen aufzunehmen. 

(4) Ein Anspruch auf Verhandlungen nach Absatz 1 
Satz 3 besteht nicht, 

1. während laufender Verhandlungen im Sinne des 
Absatzes 3 für die nicht beigetretenen Verbände. 

2. für die dort Genannten, die ankündigen. einer Zielver­
einbarung beizutreten, über die von anderen dort 
Genannten Verhandlungen geführt werden, 

3. für den Geltungsbereich und die Geltungsdauer einer 
zustande gekommenen Zielvereinbarung, 

4. für die in dort Genannten, die einer zustande gekom­
menen Zielvereinbarung ohne Einschränkung beige­
treten sind. 

(5) Das für die Behindertenpolitik federführende 
fylinisterium führt ein Register, in das der Abschluss. die 
Anderung und die Aufhebung von Zielvereinbarungen 
nach Absatz 1 und 2 eingetragen werden. Der die Zielver­
einbarung abschließende Verband von Menschen mit 
Behinderung ist verpflichtet, innerhalb eines Monats 
nach Abschluss einer Zielvereinbarung diesem Ministe­
rium diese als beglaubigte Abschrift und in informati­
onstechnisch erfassbarer Form zu übersenden sowie eine 
Änderung oder Aufhebung innerhalb eines Monats mit­
zuteilen. 

§ 6 
Mitwirkung von Verbänden, Verbandsklage 

(1) Ein nach§ 13 BGG anerkannter Verband oder des­
sen nordrhein-westfälischer Landesverband kann. ohne 
dass ihm dadurch eigene Rechte verliehen würden,.gegen 
einen zuständigen Träger öffentlicher Belange im Sinne 
von§ 1 Abs. 2 Sätze 1 und 2 Klage erheben auf Feststel­
lung eines Verstoßes gegen 

1. § 2 

2. das Benachteiligungsverbot nach§ 3 Abs. 2 Satz 2 

3. dessen Verpflichtung zur Herstellung der Barrierefrei­
heit nach §§ 7 bis 10. 

Satz 1 gilt nicht, wenn eine Maßnahme aufgrund einer 
Entscheidung in einem verwaltungsgerichtlichen Streit­
verfahren getroffen worden ist. 

(2) Eine Klage ist nur zulässig, wenn der Verband 
durch die Maßnahme in seinem satzungsgemäßen Aufga­
benbereich berührt wird. Soweit ein Mensch mit Behin­
derung selbst seine Rechte durch eine Gestaltungs- oder 
Leistungsklage verfolgen kann oder hätte verfolgen kön­
nen, kann die Klage nach Absatz 1 nur erhoben werden, 
wenn der Verband geltend macht, dass es sich bei der 
Maßnahme um einen Fall von allgemeiner Bedeutung 
handelt. Dies ist insbesondere bei einer Vielzahl gleichge­
lagerter Fälle der Fall. 

(3) Werden Menschen mit Behinderung in ihren Rech­
ten nach Absatz 1 verletzt, können an ihrer Stelle und mit 
ihrem Einverständnis Verbände nach Absatz 1 Satz 1, die 
nicht selbst am Verfahren beteiligt sind, Rechtsschutz 
beantragen. In diesen Fällen müssen alle Verfahrensvor­
aussetzungen wie bei einem Rechtsschutzersuchen durch 
den Menschen mit Behinderung selbst vorliegen. Das 
Einverständnis ist schriftlich zu erklären. 

(4) Solange in einer Sache im Sinne des Absatzes 1 die 
Klage eines Verbandes anhängig ist und soweit über die 
Sache selbst rechtskräftig entschieden worden ist, kann 
die Sache von keinem anderen Verband anderweitig 
anhängig gemacht werden. 

Abschnitt 2 
Verpflichtung zur Gleichstellung und Barrierefreiheit 

§ 7 
Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr 

(1) Die Errichtung oder die Änderung baulicher Anla­
gen der in § 1 Abs. 2 Sätze 1 und 2 genannten Träger 
öffentlicher Belange sind entsprechend den bauord­
nungsrechtlichen Vorschriften barrierefrei zu gestalten. 
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(2) Absatz 1 gilt auch für sonstige bauliche oder an­
dere Anlagen im Sinne von§ 4 Satz 3. 

§ 8 
Verwendung der Gebärdensprache 

(1) Hörbehinderte Menschen (Gehörlose, Ertaubte, 
Schwerhörige, Taubblinde und hörsehbehinderte Men­
schen) und sprachbehinderte Menschen haben das Recht, 
mit den in § 1 Abs. 2 Sätze 1 und 2 genannten Trägern 
öffentlicher Belange in Deutscher Gebärdensprache oder 
über lautsprachbegleitende Gebärden oder andere geeig­
nete Kommunikationsformen zu kommunizieren. soweit 
dies zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungs­
verfahren erforderlich ist und eine schriftliche Verständi­
gung nicht möglich ist. Die Träger öffentlicher Belange 
im Sinne des § 1 Abs. 2 Sätze 1 und_2 haben, sofern sie 
nicht selbst auf ihre Kosten eine Gebärdensprachdolmet­
scherin oder Gebärdensprachdolmetscher oder eine 
andere geeignete Kommunikationshilfe zur Verfügung 
stellen, auf Antrag der Berechtigten die notwendigen 
Auslagen zu erstatten, die diesen für eine Gebärden­
sprachdolmetscherin oder einen Gebärdensprachdolmet­
scher oder eine andere geeignete Kommunikationshilfe 
entstehen. 

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung 

1. Anlass und Umfang des Anspruchs auf Bereitstellung 
einer Gebärdensprachdolmetscherin/eines Gebärden­
sprachdolmetschers oder anderer geeigneter Kommu-
nikationshilfen, · 

2. Art und Weise der· Bereitstellung von Gebärden­
sprachdolmetscherinnen / Gebärdensprachdolmet­
schern oder anderen geeigneten Hilfen für die Kom­
munikation, 

3. die Grundsätze für eine angemessene Vergütung oder 
die Erstattung von notwendigen Aufwendungen für 
die Dolmetschdienstleistung oder den Einsatz anderer 
geeigneter Kommunikationshilfen und 

4. welche Kommunikationsformen als andere geeignete 
Kommunikationshilfen im Sinne des Absatzes 1 anzu­
sehen sind, 

zu regeln. 

§ 9 
Gestaltung von Bescheiden, 

amtlichen Informationen und Vordrucken 

(1) Die in § 1 Abs. 2 Sätze 1 und 2 genannten Träger 
öffentlicher Belange haben bei der Gestaltung von 
schriftlichen Bescheiden, Allgemeinverfügungen, öffent­
lich-rechtlichen Verträgen, Vordrucken und amtlichen 
Informationen die besonderen Belange betroffener Men­
schen mit Behinderung zu berücksichtigen. Blinde und 
sehbehinderte Menschen können insbesondere verlangen, 
dass ihnen Bescheide, Vordrucke und amtliche Informa­
tionen kostenlos auch in einer für sie wahrnehmbaren 
Form zugänglich gemacht werden, soweit dies zur Wahr­
nehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren erfor­
derlich ist. 

(2) Das Innenministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit den übrigen Res­
sorts zu regeln, in welcher Weise und bei welchen Anlässen 
die in Absatz 1 genannten Dokumente blinden und sehbe­
hinderten Menschen zugänglich gemacht werden. 

§ 10 
Barrierefreie Informationstechnik 

(1) Die in § 1 Abs. 2 Sätze 1 und 2 genannten Träger 
öffentlicher Belange gestalten ihre Online-Auftritte und 
-Angebote sowie die von ihnen zur Verfügung gestellten 
Programmoberflächen im Bereich der elektronischen 
Datenverarbeitung schrittweise technisch so, dass sie von 
Menschen mit Behinderung genutzt werden können. 

(2) Das für die Behindertenpolitik federführende Mi­
nisterium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den 
übrigen Ressorts durch Rechtsverordnung nähere Rege­
lungen über die barrierefreie Gestaltung der Informati­
onstechnik im Sinne des Absatzes 1 und die dabei anzu­
wendenden Standards zu treffen. 

Abschnitt 3 
Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderung 

§ 11 
Aufgabenübertragung, Rechtsstellung 

(1) Die Landesregierung soll eine Beauftragte oder 
einen Beauftragten für die Belange der Menschen mit 
Behinderung (§ 12) bestellen. Das Amt endet, außer im 
Fall der Entlassung, mit dem .. Zusammentreten eines 
neuen Landtags. Eine erneute Ubertragung ist zulässig. 
Einern Verlangen auf vorzeitige Beendigung der Aufga­
benübertragung ist stattzugeben. 

(2) Das Land hat die für die Erfüllung der Aufgabe not­
wendige Personal- und Sachausstattung nach Maßgabe 
des Haushalts zur Verfügung zu stellen. 

§ 12 
Aufgaben 

(1) Zur Wahrung der Belange von Menschen mit Behin­
derung gehören insbesondere folgende Aufgaben: 

- die Durchsetzung der Gleichbehandlung von Menschen 
mit und ohne Behinderung, 

- die Anregung von Maßnahmen. die darauf gerichtet 
sind, Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung 
abzubauen oder deren Entstehen entgegenzuwirken, 

- die Zusammenarbeit mit den von den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden auf örtlicher Ebene für die Ange­
legenheiten von Menschen mit Behinderung bestellten 
Persönlichkeiten oder Gremien sowie mit einem auf 
Landesebene zu bildenden Beirat. Das für die Behin­
dertenpolitik federführende Ministerium wird ermäch­
tigt, Näheres über Art und Zusammensetzung des Bei­
rates in einer Rechtsverordnung zu regeln. 

Bei der Aufgabenwahrnehmung ist darauf zu achten, 
dass besondere Benachteiligungen von Frauen mit Behin­
derung beseitigt und unterschiedliche Lebensbedingun­
gen von Frauen und Männern mit Behinderung berück­
sichtigt werden. 

(2) Die Landesbeauftragte oder der Landesbeauftragte 
für die Belange von Menschen mit Behinderung über­
wacht die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes 
sowie anderer Vorschriften, die die Belange von Men­
schen mit Behinderung betreffen, bei den Trägern öffent­
licher Belange im Sinne des§ 1 Abs. 2 Sätze 1 und 2. Sie 
können ihnen auch Empfehlungen zur Durchsetzung der 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung geben, 
insbesondere die Landesregierung und die Ministerien, 
Gemeinden und Gemeindeverbände in Fragen der 
Belange von Menschen mit Behinderung beraten. 

(3) Die Ministerien hören die oder den Landesbeauf­
tragten für die Belange von Menschen mit Behinderung 
bei Gesetzes- und Verordnungsvorhaben sowie bei der 
Erarbeitung von Verwaltungsvorschriften des Landes an, 
soweit sie Fragen der Belange von Menschen mit Behin­
derung behandeln oder berühren. Die in§ 1 Abs. 2 Sät­
ze 1 und 2 genannten Träger öffentlicher Belange sind 
verpflichtet, die oder den Landesbeauftragten für die 
Belange von Menschen mit Behinderung bei der Erfül­
lung ihrer Aufgaben zu unterstützen, insbesondere die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und ihnen Akten­
einsicht zu gewähren. Die Bestimmungen zum Schutz 
personenbezogener Daten bleiben unberührt. 

§ 13 
Wahrung der Belange von Menschen 
mit Behinderung auf örtlicher Ebene 

Die Wahrung der Belange von Menschen mit Behinde­
rung auch auf örtlicher Ebene ist eine Aufgabe von wich­
tiger Bedeutung für die Verwirklichung der Gleichstel­
lung behinderter Menschen. Näheres bestimmen die 
Gemeinden und Gemeindeverbände durch Satzung. 
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Abschnitt 4 

Berichtspflichten 

§ 14 
Berichte 

(1) Die Landesregierung berichtet einmal in jeder 
Wahlperiode, beginnend mit der 14. Wahlperiode, dem 
Landtag über die Erfahrungen mit diesem Gesetz, dessen 
Auswirkungen und Anwendungsprobleme in der Praxis. 
Hierzu werden die Landesbeauftragten für die Belange 
von Menschen mit Behinderung im Rahmen ihrer Aufga­
ben und Kompetenzen gemäß§§ 11 und 12 beteiligt. 

(2) Die Landesbeauftragten für die Belange von Men­
schen mit Behinderung berichten der Landesregierung 
alle zwei Jahre, erstmals 2006, über die Situation der 
Menschen mit Behinderung in Nordrhein-Westfalen 
sowie über ihre Tätigkeit. Die Landesregierung leitet den 
Bericht mit ihrer Stellungnahme dem Landtag zu. 

(3) Alle Feststellungen im Bericht sind geschlechtsbe­
zogen zu treffen. Der Bericht schließt die Darstellung von 
Verstößen gegen das Benachteiligungsverbot ein und 
nimmt zu möglichen weiteren Maßnahmen Stellung. 

1110 
Artikel 2 

Änderung des Landeswahlgesetzes 

Das Gesetz über die Wahl zum Landtag des Landes 
Nordrhein-Westfalen (LWahlG) vom 16. August 1993 (GV. 
NRW. S. 516), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. März 
2002 (GV. NRW. S. 108), wird wie folgt geändert: 

1. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „durch kör­
perliches Gebrechen behindert" durch die Wörter 
„aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung 
nicht in der Lage" ersetzt. 

b) An Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

,,Blinde oder Sehbehinderte können sich zur Kenn­
zeichnung des Stimmzettels auch einer Stimmzet­
telschablone bedienen." 

2. Der bisherige § 40 wird § 40 Abs. 1 und es wird folgen­
der Absatz 2 angefügt: 

,,(2) Das Land erstattet den Blindenvereinen, die ihre 
Bereitschaft zur Herstellung von Stimmzettelschablo­
nen erklärt haben, die durch die Herstellung und den 
Versand der Stimmzettelschablonen veranlassten not­
wendigen Ausgaben." 

1112 
Artikel 3 

Änderung des Kommunalwahlgesetzes 

Das Gesetz über die Kommunalwahlen im Lande 
Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz) vom 30. 
Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 28. März 2000 (GV. NRW. S. 245), wird 
wie folgt geändert: 

1. In§ 25 Abs. 4 werden 
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a) in Satz 2 die Wörter „durch körperliches Gebre­
chen behindert" durch die Wörter „aufgrund einer 
körperlichen Beeinträchtigung nicht in der Lage" 
ersetzt und 

b) folgender Satz angefügt:,,Blinde oder Sehbehin­
derte können sich zur Kennzeichnung des Stimm­
zettels auch einer Stimmzettelschablone bedie­
nen." 

Artikel 4 

Änderung des Straßen- und Wegegesetzes 

Das Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein­
Westfalen ·(StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntma­
chung vom 23. September 1995 (GV. NRW. S. 1028, ber. 
1996 S. 81, 141, 216 und 355), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 25. September 2001 (GV. NRW. S. 708), wird 
wie folgt geändert: 

1. An § 9 Abs. 2 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Die Belange von Menschen mit Behinderung und 
anderer Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung 
sind mit dem Ziel zu berücksichtigen, möglichst weit­
gehende Barrierefreiheit zu erreichen." 

2. An§ 18 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

,,Eine Erlaubnis soll nicht erteilt werden, wenn Men­
schen mit Behinderung durch die Sondernutzung in 
der Ausübung des Gemeingebrauchs erheblich beein­
trächtigt werden." 

793 
Artikel 5 

Änderung des Landesfischereigesetzes 

Das Landesfischereigesetz (LFischG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. Juni 1994 (GV. NRW. 
S. 516, her. S. 864), zuletzt geändert durch Artikel 112 des 
Gesetzes vom 25. September 2001 (GV. NRW. S. 708), 
wird wie folgt geändert: 

Nach§ 32 wird folgender§ 32a eingefügt: 

,,§ 32a 
Sonderfischereischein 

(1) Personen, die auf Grund einer körperlichen, geisti­
gen oder psychischen Behinderung keine Fischerprüfung 
ablegen können, kann ein Sonderfischereischein erteilt 
werden. 

(2) Der Sonderfischereischein berechtigt nur zur Aus­
übung der Fischerei in Begleitung eines Inhabers eines 
Fischereischeines. 

(3) Der Sonderfischereischein ist als solcher zu kenn­
zeichnen und wird für ein Kalenderjahr oder für fünf 
aufeinanderfolgende Jahre nach einem vom zuständigen 
Ministerium bestimmten Muster erteilt." 

232 
Artikel 6 

Änderung der Landesbauordnung 

Die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -
Landesbauordnung - (BauO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. März 2000 (GV. NRW. S. 256), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juli 2003 (GV. 
NRW. S. 434), wird wie folgt geändert: 

1. § 55 BauO NRW wird wie folgt geändert: 
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: ,,Barriere­

freiheit öffentlich zugänglicher baulicher Anlagen". 

b) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 
,,(1) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich 
sind, müssen in den dem allgemeinen Besucherver­
kehr dienenden Teilen von Menschen mit Behinde­
rung, alten Menschen und Personen mit Kleinkin­
dern barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe 
zweckentsprechend genutzt werden können. 

(2) Absatz 1 gilt insbesondere für 

1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungs-
wesens, 

2. Sport- und Freizeitstätten, 

3. Einrichtungen des Gesundheitswesens, 

4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, 

5. Verkaufs- und Gaststätten, 

6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen. 

Bei Stellplätzen und Garagen muss mindestens 1 vom 
Hundert der Einstellplätze, mindestens jedoch ein 
Einstellplatz, für schwerbehinderte Menschen vorge­
halten werden." 

c) In Absatz 4 Satz 6 wird die Angabe „1,20 m" durch 
· ,,1,50 m" ersetzt. 

2. In§ 68 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 werden hinter der Zahl „13" 
das Wort „und" durch ein Komma ersetzt und hinter 
der Zahl „51" das Wort „und" und die Zahl „55" ein­
gefügt. 



770 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 57 vom 23. Dezember 2003 

83 
Artikel 7 

Änderung des Gesetzes 
zur Durchführung der Kriegsopferfürsorge 

und des Schwerbehindertengesetzes 

Das Gesetz zur Durchführung der Kriegsopferfürsorge 
und des Schwerbehindertengesetzes (DG-KoFSchwbG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. November 1987 
(GV NRW. S. 401), geändert durch Gesetz vom 9. ~Iai 2000 
(GV. NRW. S. 462). wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift wird das Wort .. Schwerbehinder­
tengesetzes (DG-KoFSchwbG)" ·durch das Wort 
.. Schwerbehindertenrechts (DG-KoFSchwbR)" er­
setzt. 

2. § 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Den überörtlichen Trägern obliegen 

1. die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach 
§ 26 des Bundesversorgungsgesetzes, 

·2. die Erziehungsbeihilfen nach § 26 Bundesversor­
gungsgesetz 
a) zum Besuch von Hochschulen und Fachhoch­

schulen, 
b) bei Leistungen zur Erziehung nach dem Achten 

Buch Sozialgesetzbuch, 

3. soweit sie als Sachleistung gewährt werden 

a) die Erholungshilfe nach § 27b Bundesversor­
gungsgesetz, 

b) Maßnahmen der vorbeugenden Gesundheitshilfe 
nach§ 27d Abs. 2 des Bundesversorgungsgeset­
zes, soweit die medizinische Vorsorgeleistung 
nach § 23 Abs. 2 SGB V nicht in dem erforderli­
chen Umfang von der Krankenkasse vorrangig 
erbracht wird, 

4. die Leistungen nach§§ 26c und 27a des Bundesver­
sorgungsgesetzes in einer Anstalt, einem Heim oder 
einer gleichartigen Einrichtung oder in einer Ein­
richtung _ur teilstationären Betreuung, 

5. die Leistungen nach §§ 26b und 27d des Bundes­
versorgungsgesetzes. wenn für entsprechende Leis­
tungen der Sozialhilfe die überörtlichen Träger der 
Sozialhilfe zuständig sind; dies gilt nicht bei Leis­
tungen nach § 27d des Bundesversorgungsgesetzes 
in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung 
zur Kriegsopferfürsorge - KfürsV - sowie nach 
§ 27d des Bundesversorgungsgesetzes in Verbin­
dung mit§ 40 Abs. 1 Nr. 2 des Bundessozialhilfege­
setzes und § 8 sowie § 10 Abs. 6 der Verordnung 
nach § 4 7 des Bundessozialhilfegesetztes, 

6. Leistungen für Sonderfürsorgeberechtigte nach 
§ 27e des Bundesversorgungsgesetzes sowie die 
Leistungen für versorgungsberechtigte Hinterblie­
bene von Sonderfürsorgeberechtigten, 

7. nach § 53 Abs. 4 der Verordnung zur Kriegsopfer­
fürsorge die Leistungen der Kriegsopferfürsorge an 
Berechtigte im Ausland, 

8. die der Kriegsopferfürsorge entsprechenden Leis­
tungen nach §§ 60 bis 63 des Infektionsschutzge­
setzes und § §. 1 bis 3 des Opferentschädigungsge­
setzes an Berechtigte außerhalb des Landes Nord­
rhein-Westfalen." 

3. Die§§ 4 und 6 werden gestrichen und§ 5 wird§ 4. 

4. § 7 wird§ 5 und wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 wird die Zahl „8" durch die Zahl „6" 

ersetzt. 
b) In Absatz 2 werden die Wörter „Der Vorsitzende" 

durch die Wörter „Die Vorsitzende oder der Vorsit­
zende" ersetzt. 

c) In Absatz 3 werden die Wörter „des Vorsitzenden" 
durch die Wörter „der Vorsitzenden oder des Vor­
sitzenden" ersetzt. 

5. § 8 wird§ 6 und enthält folgende Fassung: 

,,§ 6 
Beiräte 

(1) Bei den Trägern der Kriegsopferfürsorge werden 
Beiräte gebildet; durch Vereinbarung können mehrere 
örtliche Träger einen gemeinsamen Beirat bestellen. 

(2) Die Beiräte bestehen aus der Hauptverwaltungsbe­
amtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten oder deren 
Beauftragten als Vorsitzende oder Vorsitzendem und vier 
ehrenamtlichen Beisitzern. Die ehrenamtlichen Beisitzer 
sollen sozial erfahrene Personen sein: ein Beisitzer soll 
Kriegsbeschädigte oder Kriegsbeschädigter und einer 
Kriegshinterbliebene oder Kriegshinterbliel.ener, ein 
weiterer Arbeitnehmer und einer Arbeitgeber sein. 

(3) Die ehrenamtlichen Beisitzer werden durch die 
Hauptverwaltungsbeamtin oder den Hauptverwaltungs­
beamten auf Vorschlag der im Bereich des Trägers der 
Kriegsopferfürsorge überwiegend vertretenen Verbände 
der Kriegsopfer, Arbeitnehmer und Arbeitgeber für die 
Dauer von vier Jahren bestellt. Für jeden Beisitzer ist ein 
Stellvertreter zu bestellen." 

6. § 9 wird § 7. 

7. In der Überschrift des Zweiten Abschnittes wird das 
Wort „Schwerbehindertengesetz" durch das Wort 
,,Schwerbehindertenrecht" ersetzt. 

8. Die§§ 10 bis 12 werden durch folgende neuen§§ 8 und 
9 ersetzt: 

,,§ 8 

Durchführung der Aufgaben 

(1) Die überörtlichen und örtlichen Träger führen als 
Selbstverwaltungsangelegenheit die Aufgaben durch, die 
nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch (SGB IX) -
Teil 2 (Schwerbehindertenrecht) oder den auf Grund die­
ses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften Integrations­
ämtern und örtlichen Fürsorgestellen obliegen. § 3 gilt 
entsprechend. 

(2) Das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung allgemeine Richtli­
nien zur Durchführung der begleitenden Hilfe im 
Arbeitsleben(§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX) zu erlassen, um 
die rechtmäßige, einheitliche und zweckmäßige Durch­
führung der Aufgabe zu sichern. 

§ 9 
Finanzzuweisung und Verwaltungskosten 

(1) Die örtlichen Träger erhalten zur Durchführung 
der ihnen nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch obliegenden Aufgaben einen Vomhun­
dertsatz des Aufkommens an der Ausgleichsabgabe nach 
§ 77 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch. Die Höhe des 
Vomhundertsatzes bestimmen die überörtlichen Träger 
für jeweils ein Haushaltsjahr durch Satzung; hierbei ist 
sicherzustellen, dass jeder örtlichen Fürsorgestelle, 
gemessen an der Zahl der zu betreuenden schwerbehin­
derten Menschen in ihrem Bereich, annähernd gleiche 
Mittel aus dem Aufkommen an der Ausgleichsabgabe zur 
Verfügung stehen. 

(2) Werden nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung zur 
Regelung von Zuständigkeiten nach dem Schwerbehin­
dertengesetz (ZustVOSchwbG) vom 31. Januar 1989 (GV. 
NRW. S. 78), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. De­
zember 2003 (GV NRW. S. 766), kreisfreie Städte, Große 
kreisangehörige Städte und Kreise als örtliche Fürsorge­
stellen zu Aufgaben der begleitenden Hilfe im Arbeitsle­
ben herangezogen, haben die Landschaftsverbände die 
aufgewendeten Kosten mit Ausnahme der persönlichen 
und sächlichen Verwaltungskosten zu erstatten." 

1110 
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Artikel 8 
Änderung von Verordnungen 

1. Änderung der Landeswahlordnung NRW 

Die Landeswahlordnung NRW (LWahlO) vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 548, ber. S. 964), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 4. November 2003 (GV. NRW. 
S. 630), wird wie folgt geändert: 
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1. An§ 29 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

,.(6) Muster der Stimmzettel werden unverzüglich 
nach ihrer Fertigstellung den Blindenvereinen, die 
ihre Bereitschaft zur Herstellung der Stimmzettel­
schablonen erklärt haben, zur Verfügung gestellt." 

2. Nach§ 31 wird folgender§ 31a eingefügt: 

,,§ 31a 
Wahlräume 

Die Wahlräume sollen nach den örtlichen Verhält­
nissen so ausgewählt und eingerichtet werden, dass 
allen Wählerinnen und Wählern, insbesondere 
Menschen mit Behinderung und anderen Menschen 
mit Mobilitätsbeschränkungen, die Teilnahme an 
der Wahl möglichst erleichtert wird. Die Gemein­
deverwaltung teilt frühzeitig und in geeigneter 
Weise mit, welche Wahlräume barrierefrei im Sinne 
von § 4 des Behindertengleichstellungsgesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 16. Dezember 
2003 (GV. NRW. S. 766) sind." 

3. § 38 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „durch 
körperliches Gebrechen behindert" durch die 
Wörter „aufgrund einer körperlichen Beein­
trächtigung nicht in der Lage" ersetzt. 

b) An Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Blinde oder Sehbehinderte können sich zur 
Kennzeichnung des Stimmzettels auch einer 
Stimmzettelschablone bedienen." 

2. Änderung der Kommunalwahlordnung 

Die Kommunalwahlordnung (KWahlO) vom 31. 
August 1993 (GV. NRW. S 592, ber. S. 967), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 4. November 2003 
(GV NRW. S. 644), vvird wie folgt geändert: 

1. An§ 32 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

,,(6) Muster der Stimmzettel werden unverzüglich 
nach ihrer Fertigstellung den Blindenvereinen, die 
ihre Bereitschaft zur Herstellung der Stimmzettel­
schablonen erklärt haben, zur Verfügung gestellt." 

2. Nach§ 34 wird folgender§ 34a eingefügt: 

,,§ 34a 
Wahlräume 

Die Wahlräume sollen nach den örtlichen Verhält­
nissen barrierefrei i.S. von § 4 Behindertengleich­
stellungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
ausgewählt und eingerichtet werden, so dass allen 
Wählerinnen und Wählern, insbesondere Menschen 
mit Behinderung und anderen Menschen mit Mobi­
litätsbeschränkungen, die Teilnahme an der Wahl 
möglichst erleichtert wird. Die Gemeindeverwal­
tung teilt frühzeitig und in geeigneter Weise mit, 
welche Wahlräume barrierefrei im Sinne des § 4 
Behindertengleichstellungsgesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 16. Dezember 2003 (GV 
NRW S. 766) sind." 

3. § 41 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „durch 
körperliches. Gebrechen behindert" durch die 
Wörter „aufgrund einer körperlichen Beein­
trächtigung nicht in der Lage" ersetzt. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Blinde oder Sehbehinderte können sich zur 
Kennzeichnung des Stimmzettels auch einer 
Stimmzettelschablone bedienen." 

3. Änderung der Verordnung über die Befreiung von der ~ 
Rundfunkgebührenpflicht 

Die Verordnung über die Befreiung von der Rundfunk­
gebührenpflicht vom 30. November 1993 (GV. NRW. S. 
970), geändert durch Verordnung vom 14. Mai 2002 
(GV. NRW S. 177), wird wie folgt geändert: 

An§ 3 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

,,Dies gilt auch für Fahrzeuge der Betriebe oder Ein­
richtungen, die zur ausschließlichen Beförderung des 
betreuten Personenkreises bestimmt sind." 

4. Änderung der Verordnung zur Regelung von Zu­
ständigkeiten nach dem Schwerbehindertengesetz 

Die Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten 
nach dem Schwerbehindertengesetz (ZustVOSchwbG) 
vom 31. Januar 1989 (GV. NRW. S. 78), wird wie folgt 
geändert: 

1. In der Überschrift werden die Wörter „Schwerbe­
hindertengesetz (ZustVOSchwbG)" durch die 
Wörter „Sozialgesetzbuch IX (ZustVO SGB IX)'' 
ersetzt. 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

2.1 Absatz 1 enthält folgende Fassung: 

,,(1) Folgende Aufgaben und Befugnisse der Integ­
rationsämter nach dem Sozialgesetzbuch - Neun­
tes Buch (SGB IX) - Teil 2 (Schwerbehinderten­
recht) werden auf die örtlichen Fürsorgestellen 
übertragen: 

1. Nach§ 80 Abs. 7 SGB IX Einblicke in Betriebe 
und Dienststellen zu nehmen, 

2. im Kündigungsverfahren den Sachverhalt zu 
ermitteln, nach § 87 Abs. 2 SGB IX Stellungnah­
men des Arbeitsamtes. des Betriebsrates oder 
Personalrates und der· Schwerbehindertenver­
tretungen einzuholen. den schwerbehinderten 
l\'Ienschen zu hören sowie nach§ 87 Abs. 3 SGB 
IX auf eine gütliche Einigung hinzuwirken, 

3. nach § 94 Abs. 6 Satz 4 SGB IX zu einer Ver­
sammlung der schwerbehinderten Menschen 
zum Zwecke der Wahl eines Wahlvorstandes ein­
zuladen, 

4. nach § 99 Abs. 2 SGB IX die in § 99 Abs. 1 SGB 
IX genannten Personen und Vertretungen bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, 
soweit dafür nicht die Einschaltung der Fach­
dienste des Integrationsamtes erforderlich ist, 

5. nach§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX die schwerbe-
1?:inderten Menschen, ihre Arbeitgeber und im 
Ubrigen in § 99 Abs. 1 SGB IX genannten Per­
sonen im Rahmen begleitender Hilfe im Arbeits­
leben zu beraten, soweit dafür nicht die Ein­
schaltung der Fachdienste des Integrationsam­
tes erforderlich ist, 

6. nach§ 102 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB IX in 
Verbindung mit der Schwerbehinderten-Aus­
gleichsabgabeverordnung - SchwbAV - aus 
Mitteln der Ausgleichsabgabe Geldleistungen zu 
gewähren 

a) für technische Arbeitshilfen (§ 19 SchwbAV), 

b) zum Erreichen des Arbeitsplatzes (§ 20 
SchwbAV), 

c) zur Gründung und Erhaltung einer selbst­
ständigen beruflichen Existenz(§ 21 SchwAV) 
mit Ausnahme der Leistungen nach § 21 
Abs. 4 SchwbAV in Verbindung mit § 17 Abs. 
1 Buchstabe a SchwbAV (Arbeitsassistenz), 

d) zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung 
einer behindertengerechten Wohnung (§ 22 
SchwbAV), 

e) in besonderen Lebenslagen (§ 25 SchwbAV), 

f) zur Ausstattung von Arbeits- und Ausbildungs­
plätzen mit notwendigen technischen Arbeits­
mitteln (§ 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SchwbAV), 

und 

7. nach § 117 SGB IX zeitweilig die besonderen 
Hilfen für schwerbehinderte Menschen zu ent­
ziehen." 

2.2 In Absatz 2 wird das Wort „Hauptfürsorgestellen" 
durch das Wort „Integrationsämter" ersetzt. 
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3. § 2 wird wie folgt geändert: 

3.1 In Nummer 2 werden die Wörter .. Arbeits- und 
Berufsleben" durch das Wort .,Arbeitsleben" 
ersetzt. 

3.2 In Nummer 3 werden die Wörter ,,§ 31 Abs. 2 
Satz 4 SchwbG" durch die Wörter ,,§ 102 Abs. 2 
Satz 6 SGB IX" ersetzt. 

3.3 In Nummer 4 werden die Wörter ,,§ 53 SchwbG" 
durch die Wörter ,,§ 131 SGB IX" ersetzt. 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

4.1 In Absatz 1 werden die Wörter ,,§ 4 Abs. 5 
SchwbG" durch die Wörter ,,§ 69 Abs. 5 SGB IX" 
und die Wörter ,,§ 4 Abs. 1 SchwbG" durch die 
Wörter,,§ 69 Abs. 1 SGB IX" ersetzt. 

4.2 In Absatz 2 wird das Wort „Schwerbehinderte" 
durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen" 
ersetzt. 

5. §§ 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

,,§ 4 

Für die Bekanntmachung des Vomhundertsatz nach 
§ 148 Abs. 4 Satz 1 SGB IX ist das für die Behinderten­
politik federführende Ministerium zuständig. 

§ 5 

Über Anträge auf Erstattung und Vorauszahlungen 
nach§ 150 Abs. 1 und 2 SGB IX entscheiden die Bezirks­
regierungen. Sie zahlen die auf den Bund und das Land 
entfallenden Beträge aus (§ 150 Abs. 3) und entscheiden 
- soweit sich der Nahverkehr auf das Gebiet mehrerer 
Länder erstreckt - darüber, welcher Teil der Fahrgeldein­
nahmen auf den Bereich des Landes Nordrhein-Westfa­
len entfällt(§ 150 Abs. 4)." 

Artikel 9 
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die durch dieses Gesetz geänderten Rechtsverordnun­
gen können auf Grund der jeweils einschlägigen Ermäch­
tigungen durch Rechtsverordnung geändert werden. 

Artikel 10 

Schlussvorschriften 

Es ist sicher zu stellen, dass die Rechtsverordnungen 
nach den§ 8 Abs. 2, § 9 Abs. 2 und§ 10 Abs. 2 des Behin­
dertengleichstellungsgesetzes bis zum 1. Juli 2004 in 
Kraft treten. 

1111 
Artikel 11 

,Änderung des Gesetzes 
über das Verfahren bei Volksinitiative, 

Volksbegehren und Volksentscheid 

Das Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, 
Volksbegehren und Volksentscheid (VIVBVEG) vom 30. 
April 2002 (GV. NRW. S. 130), wird wie folgt geändert: 

An§ 30 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Vorschriften des § 29 Abs. 6, § 31a und§ 38 der 
Landeswahlordnung finden auf die Eintragung bei 
Volksbegehren und die Abstimmung bei Volksentschei­
den entsprechende Anwendung." 

2023 
Artikel 12 

Änderung der Gemeindeordnung 

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West­
falen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 29. April 2003 (GV. NRW. S. 254), wird wie 
folgt geändert: 

An§ 26 Abs. 10 wird folgender Satz angefügt: 

,,Dabei sind die § 32 Abs. 6, § 34a und§ 41 der Kom­
munalwahlordnung zu berücksichtigen." 

Artikel 13 

In-Kraft-Treten 

Das Gesetz tritt mit Ausnahme des § 8 Abs. 2, § 9 Abs. 2 
und des § 10 Abs. 2 des Artikels 1, die am Tag nach der 
Verkündung in Kraft treten. am 1. Januar 2004 in Kraft. 

Düsseldorf, den 16. Dezember 2003 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten 

Dr. Michael Vesper 

Der Innenminister 
Dr. Fritz B ehrens 

Die Ministerin 
für Gesundheit, Soziales, 

Frauen und Familie 
Birgit Fisch er 

Die Ministerin 
für Umwelt und Naturschutz. 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Bärbel Höhn 

Die Minister 
für Verkehr, Energie und Landesplanung 

Dr. Axel Horstmann 

- GV NRW 2003 S. 766 

223 
Gesetz 

zur Änder~ng des Kunsthochschulgesetzes 
sowie zur Anderung des Hochschulgesetzes 

Vom 16. Dezember 2003 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Ände~ng des Kunsthochschulgesetzes 
sowie zur Anderung des Hochschulgesetzes 

Artikel I 
Änderung des Kunsthochschulgesetzes 

Das Gesetz über die Kunsthochschulen im Lande 
Nordrhein-Westfalen (Kunsthochschulgesetz - KunstHG) 
vom 20. Oktober 1987 (GV. NRW. S. 366), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 9. November 1999 (GV. 
NRW. S. 590), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 2 KunstHG wird wie folgt neu gefasst: 

,,(2) Kunsthochschulen des Landes Nordrhein-Westfa­
len sind 
1. die Hochschule für Musik Detmold 
2. die Kunstakademie Düsseldorf 
3. die Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf 
4. die Folkwang-Hochschule im Ruhrgebiet mit den 

Standorten Essen, Duisburg, Bochum und Dort­
mund 

5. die Hochschule für Musik Köln mit den Standorten 
Köln, Aachen und Wuppertal 

6. die Kunsthochschule für Medien Köln und 
7. die Kunstakademie Münster. 

2. § 1 KunstHG wird wie folgt ergänzt: 
,,(3) Die Abteilung Dortmund der Hochschule für 
Musik Detmold wird mit Wirkung zum 1. April 2004 
aufgelöst. Die Abteilung Münster der Hochschule für 
Musik Detmold wird mit Wirkung zum 1. April 2004 
innerhalb der Universität Münster der Fachbereich 
Musikhochschule. Der Fachbereich Musikhochschule 
dient der Pflege der Künste auf dem Gebiet der ).;'Iusik 
durch Lehre und Studium, Kunstausübung und künst­
lerische Entwicklungsvorhaben." 
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3. In § 16 Abs. 3 KunstHG wird folgender Satz 2 einge­
fügt: 
,.Die Zahl der Vertreter der Professorengruppe verrin­
gert sich in der Kunsthochschule für Medien Köln auf 
vier und erhöht sich in der Kunstakademie Münster 
auf sieben; die Zahl der Vertreter der Gruppe der Stu­
denten verringert sich in der Kunsthochschule für 
Medien Köln auf eins." 

Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden Sätze 3 und 4. 

4. § 18 Abs. 1 Satz 4 KunstHG wird aufgehoben. 

5. § 18 KunstHG wird wie folgt ergänzt: 

,,(5) In der Kunsthochschule für Medien Köln und der 
Kunstakademie Münster kann von der Bildung von 
Fachbereichen abgesehen werden; die Aufgaben des 
Dekans werden in diesem Fall vom Rektor, die Aufga­
ben des Fachbereichsrats vom Senat wahrgenommen." 

6. § 55 KunstHG wird wie folgt neu gefasst: 
,,§ 55 

Konsequenzen aus der Neuordnung 
der Standorte/Hochschulpersonal, Studenten 

(1) Die im Landesdienst stehenden Beamten, Ange­
stellten und Arbeiter, die bisher an der Abteilung 
Münster der Hochschule für Musik Detmold tätig 
waren, sind Beamte, Angestellte und Arbeiter an der 
Universität Münster. Sie werden Mitglieder der Uni­
versität Münster. 

(2) Beantragt ein Student, der bisher an der Abteilung 
Dortmund der Hochschule für Musik Detmold einge­
schrieben war, die Einschreibung an einer anderen 
Musikhochschule des Landes, so ist die Eignungsfest­
stellungsprüfung gern. § 36 Abs. 2 Satz 1 nicht erfor­
derlich, wenn sein bisheriger Lehrender im künstleri­
schen Hauptfach an dieser Musikhochschule tätig ist. 
Studenten, die bisher an der Abteilung :Vfünster der 
Hochschule für Musik Detmold eingeschrieben waren, 
werden Mitglieder der Universität Münster. 

(3) Studenten, die bisher an der Abteilung Dortmund 
der Hochschule für Musik Detmold eingeschrieben 
waren. sind im Falle eines Wechsels an eine andere 
Musikhochschule des Landes hinsichtlich des Studi­
ums und der Prüfungen so zu stellen, als wenn sie ihre 
Studien- und Prüfungsleistungen an der Abteilung 
Dortmund der Hochschule für Musik Detmold absol­
viert hätten. Das Nähere ist unverzüglich nach In­
Kraft-Treten dieses Gesetzes in den Studien- und Prü­
fungsordnungen der aufnehmenden Hochschulen zu 
regeln. 

(4) Studenten. die zum Zeitpunkt der Auflösung der 
Abteilung Dortmund der Hochschule für Musik Det­
mold dort eingeschrieben sind, werden zu diesem Zeit­
punkt Mitglieder der Folkwang-Hochschule im Ruhr­
gebiet. Absatz 3 gilt für diese Studenten entsprechend. 

(5) Zweithörer und Gasthörer der Abteilung Dort­
mund der Hochschule für Musik Detmold werden 
durch die Folkwang Hochschule im Ruhrgebiet über­
nommen. Zweithörer und Gasthörer an der Abteilung 
Münster der Hochschule für Musik Detmold werden 
durch die Universität Münster übernommen." 

7. § 56 KunstHG wird wie folgt neu gefasst: 
,,§ 56 

Konsequenzen aus der Neuordnung 
der Standorte/Haushaltsrechtliche Umsetzung 

der Stellen und Mittel 

Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministe­
rium Planstellen, Stellen und Mittel der Abteilung 
Münster der Hochschule für Musik Detmold an die Uni­
versität Münster sowie Planstellen. Stellen und Mittel 
der Abteilung Dortmund der Hochschule für Musik 
Detmold an andere Hochschulen nach den einschlägi­
gen haushaltsrechtlichen Bestimmungen umzusetzen." 

Artikel II 
Änderung des Hochschulgesetzes 

Das Gesetz über die Hochschulen des Landes Nord­
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 14. März 

2000 (GV. NRW. S. 190), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 28. Januar 2003 (GV. XRW. S. 36), wird wie folgt 
geändert: 

1. Das HG wird um folgenden§ 28a ergänzt: 

,.§ 28a 

Sonderregelungen für den Fachbereich 
Musikhochschule der Universität Münster 

(1) Die bisherige Abteilung Münster der Hochschule 
für Musik Detmold ist innerhalb der Universität 
Münster der Fachbereich Musikhochschule. Für die 
Aufgaben des Fachbereichs und für die Art ihrer 
Durchführung gelten die Bestimmungen des KunstHG 
entsprechend. Hierzu gehören insbesondere die künst­
lerische sowie die kunstpädagogische Ausbildung ein­
schließlich des Zugangs und der Einschreibung in 
Bezug auf künstlerische Studiengän.ge sowie der Aus­
übung des Promotionsrechts. Im Ubrigen gelten für 
den Fachbereich Musikhochschule die Bestimmungen 
des HG. Das gilt insbesondere für die Verteilung der 
Kompetenzen zwischen den zentralen Organen der 
Universität und dem Fachbereich Musikhochschule 
sowie für die Verteilung der Kompetenzen zwischen 
den Organen des Fachbereichs. 

(2) Für die Dienstaufgaben und die Einstellungsvo­
raussetzungen des dem Fachbereich Musikhochschule 
zugeordneten wissenschaftlichen und künstlerischen 
Personals gelten die Bestimmungen des KunstHG. 

(3) Die Lehrbeauftragten des Fachbereichs Musik­
hochschule sind als solche Mitglieder der Universität 
Münster. Sie nehmen ihre mitgliedschaftlichen Rechte 
und Pflichten ausschließlich innerhalb des Fachberei­
ches Musikhochschule wahr. 

( 4) Innerhalb des Fachbereichs Musikhochschule der 
Universität Münster gelten für die Zusammensetzung 
der Mitgliedergruppen, ihre Vertretung in den Gre­
mien des Fachbereichs und die Mitwirkung ihrer Mit­
glieder die Bestimmungen des KunstHG." 

Artikel m 
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 16. Dezember 2003 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

(L. S.) 

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten 

Dr. Michael Vesper 

Die Ministerin 
für Wissenschaft und Forschung 

Hannelore Kraft 

- GV NRW. 2003 S. 772 
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33 
Gesetz 

über die Seilbahnen 
in Nordrhein-Westfalen 

(SeilbG NRW) 
Vom 16. Dezember 2003 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
über die Seilbahnen 

in Nordrhein-Westfalen 
(SeilbG NRW) 

Inhaltsübersicht 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Regelungen 

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

§ 3 

§ 4 

§ 5 

§ 6 

§ 7 

§ 8 

§ 9 

§ 10 

§ 11 
§ 12 

§ 13 

§ 14 

§ 15 

Zweiter Abschnitt 
Bau und Betrieb von Seilbahnen 

Planfeststellung, Plangenehmigung 

Genehmigung 

Änderungsanzeige 

Betriebseröffnung 

Enteignung 

Baubeschränkung und Schutzmaßnahmen 

Betriebspflicht 

Ordnungsmäßigkeit des Baus und des Betriebes 

Betriebsleitung 

Versicherungspflicht 

Mitteilungspflicht, Prüfung 

Weiterführungsgenehmigung 

Weiterführung durch Erben, Zwangsverwalter, 
Konkurs- oder Insolvenzverwalter 

Dritter Abschnitt 
Aufsicht, Zuständigkeiten, Rechtsverordnungen 

§ 16 Allgemeine Aufsicht 

§ 17 Widerruf der Genehmigung 

§ 18 Zuständigkeiten 

§ 19 Rechtsverordnung 

Vierter Abschnitt 
Bußgeldvorschriften 

§ 20 Ordnungswidrigkeiten 

§ 21 Weitere Ordnungswidrigkeiten 

Fünfter Abschnitt 

Übergangsbestimmungen, In-Kraft-Treten 
und Außer-Kraft-Treten 

§ 22 Übergangsregelung 

§ 23 Außer-Kraft-Treten 

§ 24 In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten bisheri­
gen Rechts 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Regelungen 

§ 1 
Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für Seilbahnen, die dem Perso­
nenverkehr und dem öffentlichen Güterverkehr dienen. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Anlagen gemäß Arti­
kel 1 Abs. 6 der Richtlinie 2000/9/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 über Seil­
bahnen für den Personenverkehr (EG, ABI. L 106 vom 
3.5.2000, S. 21). 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

(1) Seilbahnen sind Anlagen aus mehreren Bauteilen, 
die geplant. gebaut, montiert und in Betrieb genommen 
werden. um Personen oder Güter zu befördern. Bei diesen 
Anlagen handelt es sich um 

1. Standseilbahnen und andere Anlagen, deren Fahr­
zeuge von Rädern oder anderen Einrichtungen getra­
gen und durch ein oder mehrere Seile bewegt werden; 

2. Seilschwebebahnen, deren Fahrzeuge von einem oder 
mehreren Seilen getragen und/oder bewegt werden; 
dazu gehören auch Kabinenbahnen und Sesselbahnen; 

3. Schleppaufzüge, bei denen mit geeigneten Geräten 
ausgerüstete Personen durch ein Seil fortbewegt wer­
den. 

(2) Eine Anlage im Sinne dieses Gesetzes ist das an sei­
nem Bestimmungsort errichtete, aus der Infrastruktur 
und den in Anhang I der Richtlinie 2000/9/EG aufgezähl­
ten Teilsvstemen bestehende Gesamtsvstem. Die Infra­
struktur, V die speziell für jede Anlage geplant und jeweils 
vor Ort errichtet wird, besteht aus der Linienführung, 
den Systemdaten sowie den für die Errichtung und Funk­
tion der Anlage erforderlichen Stations- und Strecken­
bauwerken einschließlich der Fundamente. 

(3) Ein Sicherheitsbauteil ist ein Grundbestandteil, 
eine Gruppe von Bestandteilen. eine Unterbaugruppe 
oder eine vollständige Baugruppe sowie jede Einrich­
tung, die zur Gewährleistung der Sicherheit Teil der 
Anlage und in der Sicherheitsanalyse ausgewiesen ist 
und deren Ausfall oder Fehlfunktion die Sicherheit oder 
Gesundheit von Personen und die Sicherheit von Gütern 
gefährden kann. 

(4) Die Betriebssicherheit ist gegeben, wenn die 
Anlage einschließlich ihrer Infrastruktur, ihrer Teilsys­
teme sowie ihrer Sicherheitsbauteile so geplant, gebaut 
und betrieben werden, dass 

1. die auf sie anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie 
2000/9/EG, insbesondere die in Anhang II der Richtli­
nie 2000/9/EG genannten grundlegenden Anforderun­
gen, 

2. die betriebstechnischen und wartungstechnischen 
Erfordernisse im Sinne von Artikel 1 Abs. 5 der Richt­
linie 2000/9/EG und 

3. die im Sicherheitsbericht gern. Artikel 4 Abs. 2 der 
Richtlinie 2000/9/EG genannten Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

(5) Der Ausdruck „europäische Spezifikation" be­
zeichnet eine gemeinsame technische Spezifikation. eine 
europäische technische Zulassung oder eine einzelstaatli­
che Norm, durch die eine europäische Norm umgesetzt 
wird. 

(6) Seilbahnen dienen dem öffentlichen Verkehr, wenn 
sie nach ihrer Zweckbestimmung jedermann zur Perso­
nen- oder zur Güterbeförderung benutzen kann. 

Zweiter Abschnitt 
Bau und Betrieb von Seilbahnen 

§ 3 
Planfeststellung, Plangenehmigung 

(1) Seilbahnen dürfen nur gebaut oder geändert wer­
den, wenn der Plan vorher festgestellt ist. 

(2) Anstelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann 
eine Plangenehmigung erteilt werden, wenn 

1. Rechte anderer nicht beeinträchtigt werden oder die 
Betroffenen sich mit der Inanspruchnahme ihres 
Eigentums oder eines anderen Rechts schriftlich ein­
verstanden erklärt haben, 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - ~r. 57 Yom 23. Dezember 2003 775 

2. mit den Trägern öffentlicher Belange, deren Aufga­
benbereich berührt wird, das Benehmen hergestellt 
worden ist und 

3. es sich bei dem Vorhaben nicht um ein solches handelt, 
für das nach dem Gesetz über die Umweltverträglich­
keitsprüfung im Lande Nordrhein-Westfalen eine 
U mwel tverträglichkei tsprüfung durchzuführen ist. 

Die Plangenehmigung hat die Rechtswirkungen der 
Planfeststellung. § 74 Abs. 4 des Verwaltungsverfahrens­
gesetzes für das Land ~ordrhein-Westfalen ist entspre­
chend anwendbar; im Ubrigen finden die Vorschriften 
über das Planfeststellungsverfahren auf die Erteilung der 
Plangenehmigung keine Anwendung. Vor Erhebung einer 
verwaltungsgerichtlichen Klage bedarf es keiner Nach­
prüfung in einem Vorverfahren. § 75 Abs. 4 des Verwal­
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa­
len gilt entsprechend. 

(3) Bei der Planfeststellung und der Plangenehmigung 
sind die von dem Vorhaben berührten öffentlichen und 
privaten Belange gegeneinander und untereinander 
abzuwägen. Mängel bei der Abwägung sind erheblich, 
wenn sie offensichtlich sind und das Abwägungsergebnis 
beeinflusst haben. Erhebliche Mängel bei der Abwägung 
oder eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor­
schriften führen zur Aufhebung des Planfeststellungsbe­
schlusses oder der Plangenehmigung, wenn sie nicht 
durch Planergänzung oder durch ein ergänzendes Verfah­
ren behoben werden können; §§ 45 und 46 des Verwal­
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa­
len bleiben unberührt. 

(4) Bei der Planfeststellung ist die Umweltverträglich­
keit zu prüfen; die Umweltverträglichkeitsprüfung muss 
den Anforderungen des Gesetzes über die Umweltver­
träglichkeitsprüfung im Lande Nordrhein-Westfalen ent­
sprechen. 

(5) Planfeststellung und Plangenehmigung entfallen in 
Fällen von unwesentlicher Bedeutung. Fälle von unwe­
sentlicher Bedeutung liegen insbesondere vor, wenn 

1. Rechte anderer nicht beeinflusst werden oder mit den 
vom Plan Betroffenen entsprechende Vereinbarungen 
getroffen worden sind, 

2. andere öffentliche Belange nicht berührt werden oder 
die erforderlichen behördlichen Entscheidungen vor­
liegen und sie dem Plan nicht entgegenstehen und 

3. es sich bei dem Vorhaben nicht um ein solches handelt, 
für das nach dem Gesetz über die Umweltverträglich­
keitsprüfung im Lande Nordrhein-Westfalen eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. 

Die Entscheidung hierüber ttifft die Planfeststellungs­
behörde. 

(6) Bebauungspläne nach § 9 des Baugesetzbuches 
ersetzen die Planfeststellung. Für den Bau neuer und für 
die wesentliche Anderung vorhandener Seilbahnen ist 
die Umweltverträglichkeit zu prüfen; § 17 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist 
anzuwenden. Wird eine Ergänzung notwendig oder soll 
von Festsetzungen des Bebauungsplans abgewichen wer­
den, so ist die Planfeststellung durchzuführen. In diesen 
Fällen gelten die §§ 40, 42 Abs. 1, 2. 4 und 5 sowie § 44 
Abs. 1 bis 4 des Baugesetzbuches. 

§ 4 
Genehmigung 

(1) Der Bau und Betrieb einer Seilbahn bedarf der 
Genehmigung der nach § 18 Ab~.· 1 zuständigen Behörde. 
Dasselbe gilt für wesentliche Anderungen der Anlage. 
Die Genehmigung wird erteilt, wenn 

1. die Betriebssicherheit gewährleistet ist, 

2. der Antragsteller zuverlässig ist. 

3. dem Vorhaben keine sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften entgegenstehen und 

4. das Vorhaben öffentlichen Interessen nicht zuwider 
läuft. 

(2) Der Antrag muss über das Vorhaben und seine 
Durchführung in technischer und, soweit erforderlich, 

auch in wirtschaftlicher Hinsicht Aufschluss geben. Der 
Antragsteller hat seinem Antrag 

1. eine Sicherheitsanalyse gemäß Artikel 4 Abs. 1 in Ver­
bindung mit Anhang III der Richtlinie 2000/9/EG, 

2. einen Sicherheitsbericht gemäß Artikel 4 Abs. 2 der 
Richtlinie 2000/9/EG sowie 

3. ein Gutachten einer vom für das Verkehrswesen 
zuständigen Ministeriums anerkannten Stelle zum 
Nachweis der Betriebssicherheit betzufügen. Das Gut­
achten hat auch die Sicherheitsanalyse und die in dem 
Sicherheitsbericht benannten Maßnahmen zur Behe­
bung etwaiger Risiken zu bewerten; Gegenstand der 
gutachterlichen Stellungnahme ist zudem die Einhal­
tung der Bestimmungen der Artikel 7, 10 und 18 der 
Richtlinie 2000/9/EG betreffend die CE-Konformi­
tätskennzeichnung und die EG-Konformitätserklä­
rung von Sicherheitsbauteilen und Teilsystemen. 

(3) Die Genehmigung ist dem Seilbahnunternehmer 
schriftlich zu erteilen. 

(4) Die Genehmigungsurkunde enthält 

1. die Bezeichnung und den Sitz des Seilbahnunterneh-
mens, 

2. die Bezeichnung der örtlichen Lage der Seilbahn, 

3. eine allgemeine Beschreibung der Seilbahn, 

4. eine Aussage zur Dauer der Genehmigung, 

5. den Vorbehalt der Zustimmung zur Betriebseröffnung. 

(5) Die Genehmigung kann mit Nebenstimmungen ver­
sehen werden. insbesondere wenn ein Sicherheitsbauteil 
oder ein Teilsystem innovative Planungs- oder Baumerk­
male im Sinne von Artikel 11 Abs. 3 der Richtlinie 
2000/9/EG aufweist. 

§ 5 
Änderungsanzeige 

(1) Der Seilbahnunternehmer hat Änderungen der An­
lage, die keiner Genehmigung nach § 4 bedürfen. vor 
ihrer Ausführung der Aufsichtsbehö_:rde anzuzeigen. 
Anzeigepflichtig sind insbesondere Anderungen der 
Fahrzeuge im Sinne von Nummer 4 des Anhangs I der 
Richtlinie 2000/9/EG oder der Betriebsweise der Seil­
bahn. 

(2) Mit der Änderung darf erst begonnen werden. 
wenn die Aufsichtsbehörde zugestimmt oder innerhalb 
von sechs Wochen nach Eingang der Anzeige keinen 
Bescheid erteilt hat. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann sich die Zustimmung 
zur Betriebseröffnung vorbehalten. 

(4) Zur Prüfung der technischen Unterlagen bei Seil­
bahnen kann die Aufsichtsbehörde verlangen. dass der 
Seilbahnunternehmer das Gutachten einer vom für das 
Verkehrswesen zuständigen Ministerium anerkannten 
sachverständigen Stelle vorlegt. 

( 5) Änderungen im Sinne des Absatzes 1, die die Be­
triebssicherheit nicht berühren oder nur der Unterhal­
tung dienen, sind von der Anzeigepflicht ausgenommen. 

§ 6 

Betriebseröffnung 

(1) Der Betrieb einer Seilbahn darf erst eröffnet wer­
den, wenn die Aufsichtsbehörde der Eröffnung zuge­
stimmt hat. 

(2) Die Zustimmung zur Eröffnung des Betriebs wird 
erteilt, wenn 

1., die Anlage der Genehmigung entspricht, ihre Be­
triebssicherheit gewährleistet ist und der Antragstel­
ler darüber ein Gutachten einer vom für das Verkehrs­
wesen zuständigen Ministerium anerkannten sachver­
ständigen Stelle vorlegt (Betriebsabnahme), 

2. der Nachweis der vor der Betriebseröffnung zu erfül­
lenden Nebenbestimmungen der Genehmigung er­
bracht ist. 
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3. ein Betriebsleiter und mindestens eine Person als 
Stellvertretung nach Maßgabe des § 11 bestellt sind 
und die Bestellung bestätigt ist, 

4. das Seilbahnunternehmen ausreichend versichert ist 
(§ 12). 

(3) Für genehmigungspflichtige Änderungen der An­
lage gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

§ 7 
Enteignung 

Zum Bau von Seilbahnen und für die Änderung beste­
hender Anlagen des öffentlichen Verkehrs, an deren 
Betrieb ein erhebliches öffentliches Interesse besteht. 
kann nach den Vorschriften des Landesenteignungs- und 
Entschädigungsgesetzes enteignet werden. 

§ 8 
Baubeschränkung und Schutzmaßnahmen 

(1) Längs der Trasse einer Seilbahn dürfen bauliche 
Anlagen nicht errichtet oder geändert werden, wenn 
dadurch die Betriebssicherheit der Seilbahn beeinträch­
tigt wird. 

(2) In der Nähe einer Seilbahn dürfen Anpflanzungen 
aller Art und Zäune sowie Stapel, Haufen und ähnliche 
mit dem Erdboden nicht fest verbundene Gegenstände 
nicht angelegt oder geändert werden, wenn die Betriebs­
sicherheit der Seilbahn dadurch beeinträchtigt wird. 

(3) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken in 
der Nähe einer Seilbahn haben auf Anordnung der Auf­
sichtsbehörde Einrichtungen zu dulden, die erforderlich 
sind, um Beeinträchtigungen der Betriebssicherheit der 
Seilbahn durch Einwirkungen der Natur, insbesondere 
Hochwasser, Schneeverwehungen, Steinschlag und Ver­
murrungen abzuwehren. 

( 4) Die Eigentümer und Besitzer haben auf Anordnung 
der Aufsichtsbehörde die Beseitigung einer nach den 
Absätzen 1 und 2 bestehenden Beeinträchtigung unbe­
schadet der enteignungsrechtlichen Vorschriften zu dul­
den, auch wenn sie bereits bei In-Kraft-Treten des Geset­
zes vorhanden ist. 

§ 9 
Betriebspflicht 

Dem Seilbahnunternehmer kann die Aufsichtsbehörde 
eine Betriebspflicht auferlegen, soweit dies zur Abwen­
dung von Gefahren für Leben oder Gesundheit notwen­
dig ist. 

§ 10 
Ordnungsmäßigkeit des Baus und des Betriebes 

Der Seilbahnunternehmer hat für den ordnungsgemä­
ßen Bau und Betrieb. insbesondere die Betriebssicher­
heit, zu sorgen und die Anlage ordnungsgemäß zu unter­
halten. 

§ 11 
Betriebsleitung 

(1) Der Seilbahnunternehmer hat einen Betriebsleiter 
und mindestens eine Person als Stellvertretung zu bestel­
len, welche die erforderliche Zuverlässigkeit und Fach­
kunde besitzen. Der Betriebsleiter und in seiner Abwe­
senheit seine Stellvertretung sind für den ordnungsgemä­
ßen Betrieb, insbesondere die Betriebssicherheit sowie 
die ordnungsgemäße Unterhaltung der Anlage verant­
wortlich. 

(2) Die Bestellung zum Betriebsleiter oder zu seiner 
Stellvertretung bedarf der Bestätigung durch die Auf­
sichtsbehörde. 

(3) Die Bestellung eines Betriebsleiters entbindet den 
Seilbahnunternehmer nicht von der Verpflichtung nach 
§ 10. 

(4) Für Seilbahnen des nichtöffentlichen Personenver­
kehrs und für Schleppaufzüge, bei denen einfache Ver­
hältnisse vorliegen, kann die Aufsichtsbehörde Ausnah­
men von der Verpflichtung nach Absatz 1 zulassen. 

§ 12 
Versicherungspflicht 

Der Seilbahnunternehmer ist verpflichtet, zur Erfül­
lung von Schadensersatzverpflichtungen, die durch den 
Betrieb der Seilbahn entstehen, einen Haftpflichtversi­
cherungsvertrag mit einem zum Geschäftsbetrieb in der 
Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Versicherer 
abzuschließen und aufrechtzuerhalten oder einer Versi­
cherungsgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutsch­
land anzugehören, welcher die Erfüllung gesetzlicher 
Schadensersatzverpflichtungen übernimmt (Versiche­
rungspflicht). Die Vorschriften der §§ 158b ff. des Geset­
zes über den Versicherungsvertrag vom 30. Mai 1908 
(BGBl. III 7632-1) über die Pflichtversicherung finden 
Anwendung. Die zur Erfüllung der Versicherungspflicht 
abgeschlossenen Vereinbarungen müssen die Verpflich­
tungen des Versicherers enthalten, der Aufsichtsbehörde 
unverzüglich anzuzeigen, wenn der Seilbahnunterneh­
mer seinen Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht nach­
kommt und dadurch das Weiterbestehen der Versiche­
rung gefährdet wird oder wenn der Vertrag geändert oder 
beendigt wird. 

§ 13 
Mitteilungspflicht, Prüfung 

(1) Der Seilbahnunternehmer hat der Aufsichtsbe­
hörde oder der von ihr beauftragten Stelle alle Vorkomm­
nisse mitzuteilen. die für die Betriebssicherheit von 
Bedeutung sind. Das gleiche gilt für sonstige Vorkomm­
nisse oder Maßnahmen. die geeignet sind, die Einstellung 
des Betriebs herbeizuführen, sowie die Einstetlung des 
Betriebs selbst. Der Seilbahnunternehmer hat Anderun­
gen betreffend seiner. Vertr<';'_tung und, soweit es sich um 
eine Gesellschaft handelt. Anderungen der Gesellschaf­
terzusammensetzung und des Gesellschaftsvertrags mit­
zuteilen. Die Mitteilungen haben unverzüglich zu erfol­
gen. 

(2) Der Seilbahnunternehmer hat der Aufsichtsbe­
hörde in regelmäßigen Zeitabständen oder auf deren 
besondere Anforderung Betriebsberichte zu übersenden. 

(3) Der Seilbahnunternehmer hat in regelmäßigen 
Abständen oder auf besondere Anforderung der Auf­
sichtsbehörde die Betriebssicherheit der Anlage durch 
eine vom für das Verkehrswesen zuständigen Ministe­
rium anerkannte sachverständige Stelle prüfen zu lassen 
und den Prüfungsbericht unverzüglich vorzulegen. 

§ 14 
Weiterführungsgenehmigung 

(1) Wer eine Seilbahn durch Rechtsgeschäft erwirbt, 
bedarf zur Weiterführung des Baus oder des Betriebs der 
Seilbahn der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (Wei­
terführungsgenehmigung). Das gleiche gilt für denjeni­
gen, dem die wirtschaftliche Nutzung der Seilbahn über­
lassen wird. 

(2) Die Weiterführungsgenehmigung wird erteilt, wenn 

1. die Betriebssicherheit gewährleistet ist, 

2. der weiterführende Seilbahnuntemehmer zuverlässig 
ist. 

3. das Seilbahnunternehmen nach Maßgabe des § 10 ver­
sichert ist. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann die Weiterführungsge­
nehmigung versagen, wenn die Genehmigung zurück­
genommen oder widerrufen werden kann und die Rück­
nahme oder der Widerruf innerhalb von drei Monaten 
nach Eingang des Antrags auf Weiterführungsgenehmi­
gung erklärt wird. 

(4) Auf die Weiterführungsgenehmigung finden die für 
die G~nehmigung geltenden Vorschriften entsprechende 
Amvend-qng. 

§ 15 
Weiterführung durch Erben, 

Zwangsverwalter, Konkurs- oder 
Insolvenzverwalter 

(1) Der Erbe oder die sonst durch letztwillige Verfü­
gung berechtigte Person kann den Bau oder den Betrieb 



Gesetz- und Verordnun15sblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 57 vom 23. Dezember 2003 777 

einer Seilbahn nach dem Tod des Unternehmers vorläu­
fig weiterführen. Diese Befugnis erlischt, wenn nicht bin­
nen sechs Monaten nach Ablauf der für die Ausschlagung 
der Erbschaft vorgesehenen Frist oder nach Beendigung 
einer Testamentsvollstreckung, N achlasspflegschaft, 
Nachlassverwaltung oder eines Nachlassinsolvenzver­
fahrens eine Weiterführungsgenehmigung (§ 14) bean­
tragt wird. 

(2) Im Fall der Anordnung einer Zwangsverwaltung 
oder der Eröffnung des Konkurs- oder Insolvenzverfah­
rens findet Absatz 1 Satz 1 zugunsten des Zwangsverwal­
ters oder des Konkurs- oder Insolvenzverwalters für die 
Dauer seines Amts entsprechende Anwendung. 

Dritter Abschnitt 
Aufsicht, Zuständigkeiten, Rechtsverordnungen 

§ 16 
Allgemeine Aufsicht 

(1) Die Aufsichtsbehörden haben darüber zu wachen, 
dass die für den Bau und den Betrieb der Seilbahnengel­
tenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die auf 
Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen 
(Nebenbestimmungen und sonstigen Anordnungen) ein­
gehalten werden. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann die im Interesse der 
Betriebssicherheit, des Schutzes der Allgemeinheit oder 
der Nachbarschaft vor Gefahren sowie erheblichen 
Nachteilen oder Belästigungen, des Schutzes des Land­
schaftsbilds oder sonst zur Durchführung der Aufsicht 
erforderlichen Anordnungen treffen. Zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben kann sie oder eine von ihr beauftragte Stelle 
vom Unternehmer Auskunft verlangen sowie die Anlage 
besichtigen und prüfen. 

(3) Die Aufsichtsbehörde hat das für das Verkehrswe­
sen zuständige Ministerium unverzüglich zu unterrich­
ten, wenn sie der Auffassung ist, dass 

1. die Betriebssicherheit durch die europäischen Spezifi­
kationen(§ 2 Abs. 5) nicht in vollem Umfang gewähr­
leistet ist, 

2. ein Sicherheitsbauteil, ein Teilsystem oder die Anlage 
die Sicherheit und Gesundheit von Personen und 
gegebenenfalls die Sicherheit von Gütern gefährden 
kann, 

3. die Genehmigung mit Nebenbestimmungen zu verse­
hen ist. weil ein Sicherheitsbauteil oder ein Teilsvstem 
innovative Planungs- oder Baumerkmale im Sinne von 
Artikel 11 Abs. 3 der Richtlinie 2000/9/EG aufweist. 

§ 17 
Widerruf der Genehmigung 

Die Aufsichtsbehörde kann die Genehmigung insbe­
sondere dann widerrufen, wenn 

1. das Seilbahnunternehmen die für den Bau und den 
Betrieb geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
oder die auf Grund dieser Vorschriften erlassenen 
Anordnungen nicht befolgt oder deren Nichtbefolgung 
duldet und innerhalb einer von der Aufsichtsbehörde 
bestimmten Frist keine Abhilfe schafft, 

2. das Seilbahnunternehmen den Betrieb der Seilbahn 
mindestens zwei Jahre nicht aufnimmt oder die Seil­
bahn mindestens zwei Jahre nicht betreibt oder den 
Bau oder Betrieb für dauernd einstellt oder 

3. über das Vermögen des Seilbahnunternehmens das 
Vergleichsverfahren oder das Konkurs- oder Insol­
venzverfahren eröffnet oder die Eröffnung des Kon­
kurs- oder Insolvenzverfahrens mangels Masse abge­
lehnt wird oder der Unternehmer im Zwangsvollstre­
ckungsverfahren wegen einer Geldforderung in das 
bewegliche Vermögen eine eidesstattliche Versiche­
rung abgegeben hat. 

§ 18 
Zuständigkeiten 

(1) Genehmigungs-, Aufsichts- und Planfeststellungs­
behörde ist die Bezirksregierung, in deren Bereich die 
Seilbahn betrieben wird. 

(2) Das für das Verkehrswesen zuständige Ministerium 
ist für die Benennung von Stellen im Sinne des Artikel 16 
der Richtlinie 2000/9/EG zuständig, die ihren Sitz in 
Nordrhein-Westfalen haben. Das Ministerium prüft die 
nach § 16 Abs. 3 eingehenden Informationen und leitet 
diese in begründeten Fällen entsprechend den Anforde­
rungen nach Artikel 2 Abs. 7, 11 Abs. 3 und 14 Abs. 1 der 
Richtlinie 2000/9/EG weiter. 

§ 19 
Rechtsverordnung 

(1) Das für das Verkehrswesen zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, für die diesem Gesetz unterliegenden 
Seilbahnen eine Rechtsverordnung zu erlassen. Es kann 
dazu insbesondere Bestimmungen treffen über 

· 1. das Verfahren bei der Bau- und Betriebsgenehmi­
gung, 

2. das Verfahren bei der Änderungsa11;?eige und den 
Umfang der nicht anzeigepflichtigen Anderungen, 

3. das Verfahren bei der Betriebsabnahme und bei der 
Zustimmung zur Betriebseröffnung, 

4. die Bestellung, Bestätigung und Prüfung von Be­
triebsleitern sowie deren Stellvertretung, 

5. die Anforderungen an die Betriebsbediensteten, 

6. die Aufgaben und Befugnisse der Betriebsleitung und 
der Betriebsbediensteten, 

7. die Mindesthöhe der Versicherungssumme bei Haft­
pflichtversicherungsverträgen, 

8. die Ausgestaltung und Zeitabstände der Betriebs­
und Prüfungsberichte sowie der sonstigen Mittei­
lungspflichten; dabei kann bestimmt werden, dass 
die Aufsichtsbehörde entsprechend den besonderen 
Bedürfnissen der Betriebssicherheit Abweichungen 
zulassen kann, 

9. die Ausübung der Aufsicht, 

10. die Zulassung oder Anerkennung von sachv~rständi­
gen Stellen, deren Befugnisse sowie deren Uberwa­
chung, 

11. verantwortliche sachverständige Stellen im Seil­
bahnwesen. insbesondere über 

a) die Fachbereiche, in denen sie tätig werden, 

b) die Anforderungen in Bezug auf Ausbildung, 
Fachkenntnisse, Berufserfahrung, Zuverlässigkeit 
sowie Fort- und Weiterbildung, 

c) die Zulassung oder Anerkennung, 

d) die Überwachung, 

e) die Vergütung, 

f) das Erfordernis einer ausreichenden Haftpflicht­
versicherung, 

g) die Voraussetzungen, unter welchen die Auf­
sichtsbehörde die Vorlage von Gutachten und 
Nachweisen für den jeweiligen Sachbereich ver­
langen kann oder erlangen muss, sowie die Vo­
raussetzungen, unter welchen die Aufsichtsbe­
hörde verlangen kann oder verlangen muss, dass 
das Seilbahnunternehmen sich die Einhaltung 
aufsichtlicher Anforderungen durch verantwort­
liche sachverständige Stellen bescheinigen lässt, 

h) die Voraussetzungen, unter denen das Seilbahn­
unternehmen Gutachten und Nachweise von ver­
antwortlichen sachverständigen Stellen für 
bestimmte Sachbereiche vorzulegen hat oder sich 
die Einhaltung aufsichtlicher Anforderungen 
durch verantwortliche sachverständige Stellen 
bescheinigen lassen muss. 

12. benannte Stellen im Sinne von Artikel 16 der Richt­
linie 2000/9/EG, 

13. die Ausübung der Schutzmaßnahmen im Sinne von 
Artikel 14 der Richtlinie 2000/9/EG, 

14. das Inverkehrbringen von Sicherheitsbauteilen und 
Teilsystemen im Sinne der Kapitel II und III der 
Richtlinie 2000/9/EG. 
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-(2) Das für das Verkehrswesen zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, für die diesem Gesetz unterliegenden 
Seilbahnen Rechtsverordnungen zu erlassen, die die nach 
dem jeweiligen Stand der Technik erforderlichen Bau­
und Betriebsvorschriften für die technische Gestaltung 
der Seilbahnen und die Führung des Betriebs enthalten, 
insbesondere über Stationen. Streckenbauwerke. Fahr­
zeuge in Sinne von Nummer 4 des Anhangs I der Richtli­
nie 2000/9/EG, Sicherheits- und Bergeeinrichtungen, 
Brandschutz, Betriebsleitung und Betriebsbedienstete. 
Das für das Verkehrswesen zuständige Ministerium kann 
durch Rechtsverordnung die zur sicheren Gestaltung der 
Kreuzungen von Seilbahnen mit Starkstromleitungen 
und Gasleitungen erforderlichen Vorschriften erlassen. 
Das gleiche gilt für Kreuzungen mit Wasserleitungen und 
Kreuzungen von Seilbahnen mit öffentlichen Straßen. 

Vierter Abschnitt 
Bußgeldvorschriften 

§ 20 
Ordnungswidrigkeiten 

Mit Geldbuße bis zu fünftausend Euro kann belegt 
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 4 Abs. 1 oder § 6 Abs. 1 oder § 14 Abs. 1 
eine Seilbahn betreibt oder 

2. entgegen § 13 Abs. 1 der Aufsichtsbehörde, der aner­
kannten sachverständigen Stelle oder der nach § 16 
Abs. 2 Satz 2 beauftragten Stelle nicht alle Vorkomm­
nisse mitteilt, die für die Betriebssicherheit der Seil­
bahn von Bedeutung sein können oder die geeignet 
sind, die Einstellung des Betriebs herbeizuführen. 

§ 21 
Weitere Ordnungswidrigkeiten 

Mit Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro 
kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 4 eine Seilbahn baut oder die Anlage 
wesentlich ändert, 

2. entgegen § 5 Abs. 1 eine Änderung nicht, nicht richtig 
oder ~icht rechtzeitig anzeigt oder entgegen§ 5 Abs. 2 
eine Anderung beginnt oder 

3. einer nach § 19 erlassenen Rechtsverordnung, soweit 
diese für einen bestimmten Tatbestand auf diese Buß­
geldvorschriften verweist, oder einer auf Grund einer 
solchen Rechtsverordnung ergangenen vollziehbaren 
Anordnung zuwider handelt. 

Fünfter Abschnitt 
Übergangsbestimmungen, In-Kraft-Treten 
und Außer-Kraft-Treten bisherigen Rechts 

§ 22 
Übergangsregelung 

(1) Soweit eine in Betrieb befindliche Seilbahn nach 
bisherigem Recht ohne Genehmigung betrieben werden 
durfte, gilt die Seilbahn nach Maßgabe dieses Gesetzes 
als genehmigt. 

(2) Bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes gültige Geneh­
migungen gelten fort. Dies gilt für Seilbahnen, die nach 
bisher geltendem Recht genehmigt, aber noch nicht 
betriebseröffnet sind, insoweit, als mit deren Bau bereits 
begonnen wurde und die Betriebseröffnung nach § 6 bis 
spätestens 2. Mai 2004 erfolgt. Nach diesem Zeitpunkt 
kann die Aufsichtsbehörde einer Betriebseröffnung für 
Anlagen im Sinne des Satzes 2 in begründeten Einzelfäl­
len in Anwendung des bisherigen Rechts zustimmen. 

§ 23 
Außer-Kraft-Treten 

Das Gesetz tritt fünf Jahre nach seinem In-Kraft-Tre­
ten außer Kraft. Vor dem Außer-Kraft-Treten wird eine 
Anschlussregelung geschaffen, die die Fortgeltung der 
Genehmigungen, die auf Grundlage dieses Gesetzes 
erteilt wurden, sicherstellt. 

§ 24 
In-Kraft-Treten 

und Außer-Kraft-Treten 
bisherigen Rechts 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig wird das Landeseisenbahngesetz vom 
5. Februar 1957 (GV. NRW. S. 11), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 29. April 1992 (GV. NRW. 
S. 175), wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

,,Das Gesetz gilt auch für Zahnradbahnen des öffent­
lichen Verkehrs". 

2. In § 13 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „Bergbahnen 
und Seilbahnen" durch das Wort „Zahnradbahnen" 
ersetzt. 

3. In§ 39 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „Bergbahnen 
und Seilbahnen" durch das Wort „Zahnradbahnen" 
ersetzt. 

(3) Verordnungen, die auf der Grundlage von nach 
Absatz 2 geänderten Vorschriften erlassen worden sind, 
gelten fort. Soweit in diesen Verordnungen auf nach 
Absatz 2 geänderte Vorschriften verwiesen wird, treten 
an ihre Stelle die entsprechenden Vorschriften dieses 
Gesetzes. 

Düsseldorf, df:!n 16. Dezember 2003 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten 

(L. S.) Dr. Michael Vesper 

33 

Der Minister 
für Verkehr, Energie und Landesplanung 

Dr. Axel Horstmann 

- GV: NRW 2003 S. 77 4 

Gesetz 
zu dem Staatsvertrag 

zwischen dem Freistaat Thüringen 
und dem Land Nordrhein-Westfalen 

über die Zugehörigkeit 
der Steuerberater und Steuerberaterinnen 

des Freistaats Thüringen 
zum Versorgungswerk 

der Steuerberater im Land NRW 
Vom 16. Dezember 2003 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zu dem Staatsvertrag 

zwischen dem Freistaat Thüringen 
und dem Land Nordrhein-Westfalen 

über die Zugehörigkeit 
der Steuerberater und Steuerberaterinnen 

des Freistaats Thüringen 
zum Versorgungswerk 

der Steuerberater im Land NRW 

Artikel 1 

Zweites Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes 

über die Versorgung der Steuerberater 

Das Gesetz über die Versorgung der Steuerberater 
(StBVG NW) vom 10. November 1998 (GV: NRW. S. 661), 
geändert durch Artikel 5b des Gesetzes vom 20. April 
1999 (GV. NRW. S. 154), wird wie folgt geändert: 
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1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Gesetz über die Versorgung der Steuerberaterinnen 
und Steuerberater". 

2. § 2 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird das Wort .. Steuerberater" durch 
die Wörter „Steuerberaterinnen, Steuerberater" 
ersetzt. 

b) In Nummer 2 wird das Wort „Geschäftsführer" 
durch die Wörter „Geschäftsführerinnen, Ge­
schäftsführer" ersetzt. 

c) In Nummer 2 wird das Wort „Steuerberater" durch 
die ·wörter „Steuerberaterinnen, Steuerberater" 
ersetzt. 

d) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch ein 
Semikolon ersetzt. 

e) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 ange­
fügt: 
,. 3. Personen gemäß Nummer 1 oder 2, deren Mit­
gliedschaft gemäß Absatz 3 Satz 1 geendet hat, 
wenn bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres die 
Mitgliedschaft im WPV beendet wird." 

3. § 2 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

,.In diesem Fall sind die für das Mitglied an das 
Versorgungswerk gezahlten Beiträge, soweit sie 
nicht der Deckung der laufenden Kosten und der 
versicherungstechnischen Risiken dienen, zuzüg­
lich einer angemessenen Verzinsung auf das Versor­
gungswerk der Wirtschaftsprüfer und der vereidig­
ten Buchprüfer im Lande Nordrhein-Westfalen 
überzuleiten." 

b) Nach Satz 2 wird der folgende Satz eingefügt: 
„Das Nähere bestimmt ein Überleitungsabkommen 
der beteiligten Versorgungswerke, in dem mit 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde auch abwei­
c;p.ende Regelungen getroffe!]- werden können. Die 
Uberleitung findet nicht statt, wenn ihr das Mit­
glied innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs 
Monaten nach dem Ausscheiden durch Erklärung 
gegenüber einem der beteiligten Versorgungswerke 
schriftlich widerspricht." 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 
a) In Nummer 3 werden die Wörter „der Präsident" 

durch die Wörter „die Präsidentin oder der Präsi­
dent" ersetzt. 

b) In Nummer 4 werden die Wörter „ der Geschäfts­
führer" durch die Wörter „die Geschäftsführerin 
oder der Geschäftsführer" ersetzt. 

5. In§ 4 Abs. 1 wird Satz 1 wie folgt gefasst: 
,,Die Vertreterversammlung besteht aus 30 Mitglie­
dern, von denen jeweils neun den Steuerberaterkam­
mern Düsseldorf, Köln und Westfalen-Lippe sowie 
drei Mitglieder der Steuerberaterkammer Thüringen 
angehören." 

6. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
,,Präsidentin oder Präsident". 

b) In Absatz 1 werden die Wörter „Der Präsident und 
der Vizepräsident" durch die Wörter „Die Präsi­
dentin oder der Präsident und die Vizepräsidentin 
oder der Vizepräsident" ersetzt. 

c) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Der Präsi­
dent" durch die Wörter „Die Präsidentin oder der 
Präsident" ersetzt. 

d) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

,, Sie oder er führt die Aufsicht über die Geschäfts­
führerin oder den Geschäftsführer." 

e) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident ver­
tritt die Präsidentin oder den Präsidenten." 

7. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,, Geschäftsführerin oder Geschäftsführer". 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer 
wird auf Beschluss des Vorstandes von der Präsi­
dentin oder dem Präsidenten bestellt." 

c) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter .. Der 
Geschäftsführer" durch die Wörter ·,,Die 
Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer" 
ersetzt. 

d) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Er'' durch die 
Wörter „Sie oder er" ersetzt. 

8. In§ 8 Abs. 4 wird nach Satz 2 folgender Satz angefügt: 

„Die Gemeinden und Landkreise sind verpflichtet, auf 
Ersuchen des Versorgungswerkes Beiträge, Säumnis­
zuschläge, Zinsen und sonstige Kosten beizutreiben." 

9. In§ 14 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Das Versorgungswerk kann insbesondere Auskünfte 
zu Ein- und Austritt der Mitglieder der Steuerberater­
kammern des Landes Nordrhein-Westfalen einholen." 

Artikel 2 
Staatsvertrag 

zwischen dem Freistaat Thüringen 
und dem Land Nordrhein-Westfalen 

über die Zugehörigkeit 
der Steuerberater und Steuerberaterinnen 

des Freistaats Thüringen 
zum Versorgungswerk der Steuerberater 

im Land Nordrhein-Westfalen 

Dem am 13. Oktober 2003 in Erfurt und am 12. Sep­
tember 2003 in Düsseldorf unterzeichneten Staatsvertrag 
zwischen dem Freistaat ·Thüringen und dem Land Nord­
rhein-Westfalen über die Zugehörigkeit der Steuerbera­
ter und Steuerberaterinnen des Freistaats Thüringen zum 
Versorgungswerk der Steuerberater im Land Nordrhein­
Westfalen wird zugestimmt. Der Staatsvertrag wird als 
Anlage zu diesem Gesetz bekannt gemacht. 

Artikel 3 
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Der Tag des In-Kraft-Tretens des Staatsvertrages 
gemäß Artikel 9 Abs. 1 des Staatsvertrages wird geson­
dert bekannt gemacht. 

Düsseldorf, den 16. Dezember 2003 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

(L. S.) 

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten 

Dr. Michael Vesper 

Der Finanzminister 

Jochen Dieckmann 

Der Minister 
für Wirtschaft und Arbeit 

Harald Schart au 

Die Ministerin 
für Gesundheit, Soziales, 

Frauen und Familie 

Birigt Fischer 
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Anlage 
Staatsvertrag 

zwischen dem Freistaat Thüringen 
und dem Land Nordrhein-Westfalen 

über die Zugehörigkeit der Steuerberater 
und Steuerberaterinnen des Freistaats Thüringen 

zum Versorgungswerk der Steuerberater im 
Land Nordrhein-Westfalen 

Der Freistaat Thüringen, vertreten durch den Minister­
präsidenten, dieser vertreten durch die Finanzministerin, 

und das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch 
den Ministerpräsidenten, dieser vertreten durch den 
Finanzminister, 

schließen den nachstehenden Staatsvertrag: 

Artikel 1 
(1) Mitglieder des Versorgungswerkes der Steuerbera­

ter im Land Nordrhein-Westfalen (im Folgenden: Versor­
gungswerk) sind: 

1. die selbstständigen und die nicht selbstständigen 
Steuerberater, Steuerberaterinnen und Steuerbevoll­
mächtigten, die der Steuerberaterkammer Thüringen 
als Mitglied angehören; 

2. die persönlich haftenden Gesellschafter, Vorstands­
mitglieder, Geschäftsführer oder Geschäftsführerin­
nen von Steuerberatungsgesellschaften, die nicht 
Steuerberater, Steuerberaterin, S teuerbevollmächtig­
ter oder Steuerbevollmächtigte sind, wenn die Steuer­
beratungsgesellschaft Mitglied der Steuerberaterkam­
mer Thüringen ist. 

Von der Mitgliedschaft ausgenommen ist, wer die Voraus­
setzungen des Satzes 1 nach Vollendung des 40. Lebens­
jahres erfüllt. 

(2) Die Mitgliedschaft von natürlichen Personen, die 
zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Staatsvertrages 
l\1;itglied der Steuerberaterkammer Thüringen sind 
(Ubernahmebestand), richtet sich nach Artikel 8. 

(3) Die Mitglieder der Steuerberaterkammer Thürin­
gen, die Mitglied des Versorgungswerkes sind, wählen 3 
Vertreter oder Vertreterinnen sowie 3 Ersatzvertreter 
oder Ersatzvertreterinnen zur Vertreterversammlung des 
Versorgungswerkes. Das Nähere bestimmen die Wahlord­
nung und die Satzung des Versorgungswerkes. 

Mikel 2 
(1) Die Rechte und Pflichten der Mitglieder der Steu­

erberaterkammer Thüringen, die Mitglied des Versor­
gungswerkes sind, und der daraus abzuleitenden sonsti­
gen Leistungsberechtigten ergeben sich, soweit dieser 
Staatsvertrag keine abweichenden Bestimmungen ent­
hält, aus dem Gesetz über die Versorgung der Steuerbe­
rater (StBVG NW) vom 10. November 1998 (GV. NRW. 
S. 661), der Satzung des Versorgungswerkes der Steuer­
berater im Land Nordrhein-Westfalen vom 13. Januar 
1999 und der Wahlordnung vom 13. September 1999 in 
der jeweils geltenden Fassung sowie aus den satzungsge­
mäß getroffenen Maßnahmen der zuständigen Organe. 
Bei der Festsetzung der Beiträge findet auf Antrag§ 228a 
Abs. 1 Satz 1 SGB VI entsprechende Anwendung. 

(2) Bei der Berechnung von Antragsfristen nach dem 
Gesetz über die Versorgung der Steuerberater im Land 
Nordrhein-Westfalen oder der Satzung des Versorgungs­
werkes ist für die in Absatz 1 Satz 1 genannten Leis­
tungsberechtigten das In-Kraft-Treten dieses Staatsver­
trages maßgebend. 

Artikel 3 
Die Vollstreckung von Verwaltungsakten des Versor­

gungswerkes richtet sich im Freistaat Thüringen nach 
den Vorschriften des Thüringer Verwaltungszustellungs­
und Vollstreckungsgesetzes vom 27. September 1994 
(GVBl. S. 1053) in der jeweils geltenden Fassung. Voll­
streckungsbehörde ist das Versorgungswerk. 

Artikel 4 

Das Versorgungswerk kann vön der Steuerberaterkam­
mer Thüringen Auskünfte über die Mitglieder einholen, 
soweit die Auskünfte für die Feststellung der Dauer der 
Mitgliedschaft, Art und Umfang der Beitragspflicht oder 
der Versorgungsleistung erforderlich sind. 

Artikel 5 
(1) Die vom Finanzministerium des Landes Nord­

rhein-Westfalen ausgeübte staatliche Aufsicht wird im 
Benehmen mit dem für die Versicherungsaufsicht zustän­
digen Thüringer Ministerium wahrgenommen, soweit 
Belange der in Artikel 2 Abs. 1 Satz 1 genannten Leis­
tungsberechtigten berührt sein können. Vor der Geneh­
migung von Satzungsänderungen, die die Festsetzung der 
Beiträge nach Artikel 2 Abs. 1 Satz 2 betreffen, ist das 
Einvernehmen herzustellen. 

(2) Das Versorgungswerk leitet dem für die Versiche­
rungsaufsicht zuständigen Thüringer Ministerium 
jeweils zweifach den geprüften Jahresabschluss nebst 
Lagebericht zu. 

Artikel 6 
Das Vermögen des Versorgungswerkes soll entspre­

chend dem Anteil des Beitragsaufkommens der Mitglie­
der aus dem Freistaat Thüringen am Gesamtbeitragsauf­
kommen des Versorgungswerkes im Freistaat Thüringen 
angelegt werden. Die gesetzlichen und aufsichtsrechtli­
chen Vorschriften zur Vermögensanlage bleiben unbe­
rührt. 

Artikel 7 

(1) Dieser Staatsvertrag kann von jedem vertragschlie­
ßenden Teil mit einer Frist von fünf Jahren zum Ablauf 
eines Kalenderjahrs gekündigt werden; vor Ablauf von 
zehn Jahren nach In-Kraft-Treten dieses Staatsvertrages 
ist eine Kündigung ausgeschlossen. Abweichend von 
Satz 1 kann der Freistaat Thüringen den Staatsvertrag 
mit einer Frist von einem Jahr kündigen, wenn die 
Bestimmungen des Gesetzes über die Versorgung der 
Steuerberater gegenüber der beim In-Kraft-Treten dieses 
Staatsvertrages geltenden F~ssung wesentlich geändert 
werden. Eine wesentliche Anderung ist anzunehmen, 
wenn die Bestimmungen zur Aufgabe des Versorgungs­
werkes, zur Mitgliedschaft und Beitragspflicht der Mit­
glieder oder zu den Leistungen des Versorgungswerkes 
nicht nur unerheblich geändert werden. 

(2) Im Falle der Kündigung übernimmt ein durch den 
Freistaat Thüringen innerhalb der Kündigungsfrist zu 
bestimmender Rechtsträger als Rechtsnachfolger die 
Leistungsberechtigten nach Artikel 2 Abs. 1 Satz 1 dieses 
Staatsvertrages. Auf diesen Rechtsträger gehen alle 
Rechte und Pflichten des Versorgungswerkes gegenüber 
den übernommenen Mitgliedern und sonstigen Leis­
tungsberechtigten über. 

(3) Im Falle der Kündigung findet eine Auseinander­
setzung des Vermögens nach versicherungsmathemati­
schen Grundsätzen statt, wobei die im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Kündigung im technischen Ge­
schäftsplan festgelegten Rechnungsgrundlagen maßge­
bend sind. Das zu verteilende Vermögen ergibt sich aus 
einer Auseinandersetzungsbilanz, wobei Verkehrswerte 
zugrunde zu legen sind. Von der Summe der aktiven Ver­
mögenswerte ist die Summe der nichtversicherungstech­
nischen Verbindlichkeiten abzuziehen. Das so ermittelte 
Vermögen ist nach dem Verhältnis der versicherungstech­
nischen Verbindlichkeiten, die den ausscheidenden Mit­
gliederbestand betreffen, zu den versicherungstechni­
schen Verbindlichkeiten des verbleibenden Bestandes 
aufzuteilen; soweit nichtversicherungstechnische Ver­
bindlichkeiten von dem Rechtsnachfolger übernommen 
werden, sind ihm die entsprechenden Deckungsmittel zu 
überlassen. Bei der Verteilung des Vermögens sind die im 
Freistaat Thüringen angelegten Vermögenswerte auf Ver­
langen an den Rechtsnachfolger zu übertragen. Bei den 
übrigen Vermögenswerten ist das Versorgungswerk 
berechtigt, Wertpapiere und Grundbesitz in Geldwert 
abzulösen. 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 57 vom 23. Dezember 2003 781 

( 4) Die Auseinandersetzung des Vermögens bedarf der 
versicherungsaufsichtsrechtlichen Genehmigung durch 
das Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Zuvor ist das Einvernehmen mit dem für die Versiche­
rungsaufsicht zuständigen Thüringer Ministerium herzu­
stellen. 

Artikel 8 

(1) Personen des Übernahmebestandes, die bei In­
Kraft-Treten dieses Staatsvertrages das 40. Lebensjahr 
nicht vollendet haben, werden Mitglied des Versorgungs­
werkes. Sie werden auf Antrag von der Pflichtmitglied­
schaft befreit. Sie können stattdessen einen Beitrag in 
Höhe von 1/10 bis 15/10 des Höchstbeitrages (West) zur 
gesetzlichen Rentenversicherung jeweils in Zehntelstufen 
beantragen. 

(2) Personen des Übernahmebestandes, die bei In­
Kraft-Treten dieses Staatsvertrages das 40. Lebensjahr, 
nicht aber das 60. Lebensjahr vollendet haben, können 
die Pflichtmitgliedschaft im Versorgungswerk beantra­
gen. Sie können einen Beitrag in Höhe von 1/10 bis 10/10 
des Höchstbeitrags (West) zur gesetzlichen Rentenversi­
cherung jeweils in Zehntelstufen beantragen. 

(3) Anträge nach Absatz 1 und Absatz 2 sind schrift­
lich innerhalb von 6 Monaten nach In-Kraft-Treten die­
ses Staatsvertrages zu stellen. 

(4) Für die Gewährung von Alters- und Hinterbliebe­
nenrenten für die nach Absatz 2 Satz 1 zugehenden Mit­
glieder ist Voraussetzung, dass diese für mindestens 60 
Monate sowie für die Gewährung einer Berufsunfähig­
keitsrente für mindestens 24 Monate Beiträge geleistet 
haben. 

(5) Das für Finanzen zuständige Ministerium des Frei­
staats Thüringen ernennt auf Vorschlag der Steuerbera­
terkammer Thüringen 3 Vertreter oder Vertreterinnen 
sowie 3 Ersatzvertreter oder Ersatzvertreterinnen als 
Mitglieder der Vertreterversammlung des Versorgungs­
werkes. Die Vertreter oder Vertreterinnen sind ab In­
Kraft-Treten des Staatsvertrages zu den Sitzungen der 
Vertreterversammlung einzuladen. Die erste Wahl der 
Vertreter oder Vertreterinnen und Ersatzvertreter oder 
Ersatzvertreterinnen aus Thüringen erfolgt zeitgleich mit 
der nach dem In-Kraft-Treten des Staatsvertrages statt­
findenden nächsten Wahl z.ur Vertreterversammlung des 
Versorgungswerkes. 

Artikel 9 

(1) Dieser Staatsvertrag tritt nach Zustimmung der 
verfassungsmäßig zuständigen Organe der vertrags­
schließenden Länder am ersten Tag des Monats in Kraft, 
der auf den Austausch der Ratifikationsurkunden folgt. 

(2) Das nordrhein-westfälische Gesetz über die Versor­
gung der Steuerberater (StBVG NW) vom 10. November 
1998 ist in der zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses 
Staatsvertrages geltenden Fassung als Anlage zu diesem 
Staatsvertrag im Gesetz- und Verordnungsblatt für den 
Freistaat Thüringen bekannt zu machen. 

(3) Die Satzung des Versorgungswerkes ist in der im 
Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Staatsvertrages 
geltenden Fassung unter Hinweis auf den Staatsvertrag 
im Thüringer Staatsanzeiger bekannt zu machen. 

Erfurt, den 13. Oktober 2003 

Für den Freistaat Thüringen 

Die Finanzministerin 

Birgit Diezel 

Düsseldorf, den 12. September 2003 

Für das Land Nordrhein-Westfalen 

Namens des Ministerpräsidenten 

Der Finanzminister 

Jochen Dieckmann 

- GV. NRW. 2003 S. 7,78 

20320 
Sechste __ Verordnung 

zur Anderung 
der Besoldungszuständigkeitsverordnung NRW 

Vom 16. Dezember 2003 

Auf Grund des § 8 Abs. 1 Satz 1 des Landesbesol­
dungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
6. November 1995 (GV. NRW. S. 1166, ber. 1996 S. 94 und 
110), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Juli 2002 (GV. 
NRW. S. 308), in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Satz 1 des 
Landesrichtergesetzes vom 29. März 1966 (GV. NRW. 
S. 217), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. April 1999 
(GV. NRW. S. 148), wird verordnet: 

Artikel I 

Die Besoldungszuständigkeitsverordnung NRW -
BesZVO - vom 27. November 1979 (GV. NRW. S. 990), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. August 2001 
(GV. NRW S. 657), wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 4 wird vvie folgt geändert: 
Die Behördenbezeichnung „Ministerium für Schule, 
Wissenschaft und Forschung" wird durch die Bezeich­
nung „Ministerium für Wissenschaft und Forschung" 
ersetzt. 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 
a) Es wird der folgende Absatz 2 eingefügt: 

,,(2) Die Festsetzung und Auszahlung der Besol­
dung einschließlich der Rückforderung überzahlter 
Bezüge sowie die Nachversicherung von Beamtin­
nen und Beamten in der gesetzlichen Rentenversi­
cherung kann von der zuständigen obersten Lan­
desbehörde ganz oder teilweise auf die Universi­
tätskliniken übertragen werden, soweit es sich um 
wissenschaftliches Personal der Universität mit 
Aufgaben in gern jeweiligen Universitätsklinikum 
handelt. Die Ubertragung bedarf der Zustimmung 
des Finanzministeriums." 

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 3 
und 4. 

c) In dem neuen Absatz 4 (bisher Absatz 3) werden die 
Wörter „Rektor und Kanzler" durch die Wörter 
,,Rektor, Präsidenten und Kanzler" ersetzt. 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 
a) In der Überschrift wird das Wort „Inkrafttreten" 

durch die Wörter „In-Kraft-Treten, Außer-Kraft­
Treten" ersetzt. 

b) Es wird folgender Halbsatz angefügt: 
,,; sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2008 außer 
Kraft." 

4. Die AnJage zu § 3 erhält die sich aus der Anlage zu Anlage 
dieser Anderungsverordnung ergebende Fassung. 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2004 in Kraft. 

Düsseldorf, den 16. Dezember 2003 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten 

Dr. Michael Vesper 

Der Finanzminister 

Jochen Dieckmann 

Der Innenminister 

Dr. Fritz Behrens 

Die Ministerin 
für Wissenschaft und Forschung 

Hannelore Kraft 
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Anlage 

Übersicht zu § 3 
Abweichende Zuständigkeiten für Einrichtungen des Landes einschließlich Landesbe­

triebe 

Lfd. Bezeichnung der Zuständige Stelle Aufgaben 
Nr. Einrichtung für die Auf gaben in Spalte 3 gemäß 

§ 2 Abs. 1 Nr. 

1 2 3 

1 Aus- und F ortbildungseinrichtun- Oberfinanzdirektion*) l,2,3u.5 
gen der Landesfinanzverwaltung 
( einschl. der Fachhochschule für 
Finanzen) 

2 Bergischer Schulfonds Bezirksregierung Düsseldorf 1,2,3u.5 

3 Chemisches Landes- und Staatli- Bezirksregierung Münster 1,2,3u.5 
ches V eterinäruntersuchungsamt 

4 Haus Büren' scher Fonds Bezirksregierung Detmold 1, 2, 3 u. 5 

5 Jugendwaldheime _ Direktor der Landwirtschafts- 1, 2, 3 u. 5 
kammer als Landesbeauftragter 
- Höhere Forstbehörde-*) 

6 Justizvollzugsschule NRW, Präsident des Landesjustizvoll- 1, 3, 4 u. 5 
Wuppertal zugsamtes 

7 Kurklinik Bad Driburg Bezirksregierung Münster 1, 2, 3 u. 5 

8 Landesanstalt für Arbeitsschutz Bezirksregierung Düsseldorf 1,2,3u.5 
Nordrhein-Westfalen 

9 Landesinstitut für den öffentlichen Bezirksregierung Detmold 1,2,3u.5 
Gesundheitsdienst des Landes 
NRW, Bielefeld 

10 Landesinstitut für Qualifizierung Bezirksregierung Düsseldorf 1, 3 u. 5 
~NRW 
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11 Landesinstimt für Landwirtschafts- Bezirksregierung Köln 1, 3, 4 u. 5 
pädagogik 

12 Münster' scher Studienfonds Bezirksregierung Münster 1,2,4u.5 

13 Staatliche Prüfungsämter für Erste Bezirksregierung*) 1, 3 u. 5 
oder Zweite Staatsprüfung für 
Lehrämter an Schulen 

14 Staatliche Veterinäruntersuchungs- Bezirksregierung*) 1, 2 u. 3 
ämter 

15 Staatsbad Oeynhausen Bezirksregierung Detmold l,2,3u.5 

16 Studienseminare für Lehrämter Bezirksregierung*) 1, 3, 4 u. 5 

17 Verwaltung Schloss Brühl Bezirksregierung Köln 1, 3 u. 5 

18 i Zentralstelle der Länder für Ge- Bezirksregierung Köln 1,2,3u.5 
sundheitsschutz bei Arzneimitteln 
und Medi:t3inprodukten 

19 Ständige Ausstellung des Ministe- Bezirksregierung Köln l,2,3u.5 
riums für Städtebau und Wohnen, 
Kultur und Sport in Komelimün-
ster, Aachen 

20 Geschäftsstelle der Bauminister- Ministerium für Städtebau und 1, 2, 3 u. 5 
konferenz (ARBEBAU) Wohnen, Kultur und Sport 

21 Landesbeauftragter für den Maßre- Ministerium für Gesundheit, 1, 2, 3 u. 5 
gelvollzug Soziales, Frauen und Familie 

*) Zuständig ist jeweils die Landesmittelbehörde, in deren Geschäftsbereich die Einrichtung ihren Sitz hat. 

- GV. NRW. 2003 S. 781 



784 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 57 vom 23. Dezember 2003 

232 
Gesetz 

zur Ausführung des Baugesetzbuches in NRW 
Vom 17. Dezember 2003 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündei wird: 

Gesetz 
zur Ausführung des Baugesetzbuches in NRW 

§ 1 
Die 7-Jahres-Frist nach§ 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Buch­

stabe c des Baugesetzbuches ist nach § 245b Abs. 2 des 
Baugesetzbuches als _Voraussetzung für die Änderung der 
bisherigen Nutzung eines Gebäudes im Außenbereich bis 
~.um 31. Dezember 2004 nicht anzuwenden, sofern die 
Anderung der bisherigen Nutzung den Darstellungen 
eines Landschaftsplanes nicht widerspricht und mit den 
Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege zu 
vereinbaren ist. 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 17. Dezember 2003 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

(L. S.) 
Der Ministerpräsident 

Peer S t e i n b r ü c k 

Der Minister 
für Wirtschaft und Arbeit 

Harald Scharta u 

Der Minister 
für Städtebau und Wohnen. 

Kultur und Sport 

Dr. Michael Vesper 

Die Ministerin 
für Umwelt und Naturschutz. 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

;Bärbel Höh n 

- GV NRW. 2003 S. 784 
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